












MAV intern

| 7

MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

24. München Marathon 2009 –
Kollegen erfolgreich in der
Anwaltswertung

Siegerehrung im Rahmen der 
MAV-Mitgliederversammlung

Wie jedes Jahr fand am 11.10.2009 traditionell eine Woche nach dem
Oktoberfest der München Marathon statt. Der 24. MÜNCHEN 
MARATHON lockte 10.705 Läufer an die Startlinie des Marathon- und
10-km-Laufes. Der Startschuss für die 6.472 Marathonläufer fiel um
zehn Uhr auf der Ackermann-
straße in unmittelbarer Nähe des
Olympiaparks. Die 2.598 10-km-
Läufer starteten gemeinsam mit
den 1.635 Staffel-Marathon-
Läufern um 10:55 Uhr ebenfalls
auf der Ackermannstraße. Der
24. München Marathon 2009
stand im Zeichen der Rekorde:
Noch nie gab es so viele auslän-
dische Teilnehmer und noch nie
teilten sich so viele Staffeln die
Marathonstrecke wie 2009. Die
Anwaltswertung des MAV fand
nach 2008 zum zweiten Mal statt.

Bei relativ frischen Temperaturen
aber dennoch idealem Lauf-
wetter kam es unter den Kollegen zu deutlichen Leistungssteigerungen
gegenüber dem Vorjahr. Es starteten sechs Kollegen/-innen auf der
Marathon-Distanz und zwei Kollegen beim 10-km-Lauf. Im Marathon
siegte bei den Frauen wie auch schon im Vorjahr Frau Kollegin RAin Dr.
Susanne Radlsbeck in einer sehr guten Zeit von 3:29:17 und verbes-
serte damit ihre Vorjahressiegerzeit um gut fünf Minuten. Bei den
Herren gingen in diesem Jahr im Marathon sogar fünf Kollegen an den
Start und es wurden sehr gute Zeiten erzielt. Bei den Herren gab es mit
mit Herrn Kollege RA Michael Kanis einen neuen Sieger in der
Anwaltswertung mit einer hervorragenden Zeit von 02:58:21. Die
Plätze zwei und drei gingen an Herrn RA Markus Ladenburger in
3:06:36 und Vorjahressieger Herrn RA Alexander Koelle in 3:17:48. 
Die weiteren Plätze vier und fünf gingen an Herrn Kollegen RA Ulrich

Wienecke in 3:25:37 und Herrn Kollegen RA Jürgen Krüger in
04:30:44. 

Auch bei dem 10-km-Lauf der Stadtwerke München gab es einen
neuen Sieger. Es gewann Herr Kollege RA Matthias Neumann in einer
Zeit von 53:58 Minuten vor dem Vorjahressieger Herrn Kollegen RA
Anton Pfeffer in einer Zeit von 56:40 Minuten. Bei den Damen ging im
10-km-Lauf ging in diesem Jahr leider keine Kollegin an den Start.

Bei dem Staffel-Marathon ging die Kanzlei dkm Rechtsanwälte Dr. Knut
Müller unter der Bezeichnung „Germany’s next top lawyers“ mit 
RA Christian Becker, Inge Ditscherlein, RA Dr. Knut Müller, RAin Carolin
Schnigula und RA Mike Schulz an den Start und siegte in 3:46:07.
Obwohl die Beteiligung am Staffel-Marathon sich seit seiner Einführung
2007 mit 1.635 Teilnehmern fast verfünffacht hat (ein Plus von 445

Startern gegenüber 2008, also ein
Plus 37 Prozent), ging leider keine
weitere Kanzlei an den Start des
Staffel-Marathons. Wir hoffen
daher auf ein reges Interesse und
eine rege Teilnahme der Kollegen/-
innen und Kanzleien beim 
25. München Marathon am
10.10.2010, dem großen
Jubiläumsmarathon in München.

Die Siegerehrung der diesjähri-
gen Anwaltswertung fand am
21.10.2009 im Rahmen der MAV
Jahresmitgliederversammlung im
Platzl Hotel in der Weiß-Ferdl-
Stube statt. Alle Sieger und
Platzierte wurden geehrt und

erhielten die originellen „Steinmännle“, die es sonst ausschließlich
beim Allgäu Panorama Marathon zu gewinnen gibt, der jährlich gegen
Ende August in Sonthofen stattfindet. Mit freundlicher Genehmigung
des Laufladens Axel Reusch aus Sont-hofen, Mitorganisator des Allgäu
Panorama Marathons, erhalten alle teilnehmenden Kollegen vom MAV
diese einzigartigen Preise aus den Werkstätten in Herzogsägmühlen. 

Wir werden auch im nächsten Jahr alle Teilnehmer des 25. München
Marathons sowie die Gewinner und die Zweit- und Drittplatzierten des
10-km-Laufes mit den Steinmännle ehren und hoffen auf eine zahlrei-
che Teilnahme in 2010.

Alexander Kölle, Rechtsanwalt München

Anzeige
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Das FORUM 
Junge Anwaltschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir alle lesen sie: die NJW, NZA,
FamRZ, BauR und wie sie alle heißen.
Zeitschriften, die vor allem mit aktueller
Rechtsprechung und deren Kommen-
tierung, mit Aufsätzen zu Sinn und
Unsinn manch neuer Gesetze und
Buchbesprechungen gepflastert und
aus unserem Berufsalltag schon auf
Grund unserer stetigen Fortbildungs-
pflicht nicht wegzudenken sind. Es gibt
aber auch andere Zeitschriften und es
wird höchste Zeit, Ihnen eine solche
vorzustellen: die ADVOICE – die
Zeitschrift des FORUM Junge Anwaltschaft, die von jungen Anwälten
für junge Anwälte geschrieben wird, aber Anhänger unter den sog.
„alten Hasen“ unserer Kollegschaft gefunden hat.

Angefangen hat alles 1996. In diesem Jahr kam das erste Mitgliedsblatt
für die Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft heraus und schon nach

kurzer Zeit war der Gedanke einer
richtigen Zeitschrift geboren. Mit dem
Ziel eines „Diskussionsforums für
Rechtsreferendare und junge Rechts-
anwälte“ erschien 1998 die erste
Ausgabe der ADVOICE und hat sich
seit dem zu einem ernst genomme-
nen, aber auch den Humor nicht aus
den Augen verlierenden Anwaltsblatt
entwickelt.

Das derzeit vierteljährlich erscheinende
Magazin lebt vom ständigen Dialog
mit seiner Leserschaft und zeichnet
sich vor allem durch seine praxisbezo-
gene Sicht- und Darstellungsweise

sowie ehrliche Informationen aus erster Hand aus. Viele unserer Mitglie-
der und Ehemaligen, aber auch Gastautoren schreiben über Fragen und
Erfahrungen, die nicht nur Berufseinsteiger und Existenzgründer interes-
sieren. Die ADVOICE befasst sich mit allen Themen rund um die anwalt-
liche Praxis. Egal, ob es um Fragen der Aus- und Fortbildung, der
Spezialisierung, der Kanzleiführung, der Buchführung, des Marketing,
Honorarfragen, benötigte Versicherungen oder die Altersvorsorge geht –
die ADVOICE gibt viele Antworten, die das Berufsleben erleichtern und
auch für berufserfahrene Kollegen noch den einen oder anderen wert-
vollen Tipp bereithalten. 

Da das FORUM Junge Anwaltschaft nicht nur vor Ort in den jeweiligen
Regionalgruppen sehr aktiv ist, sondern bundesweit, wie z.B. mit eige-
nen Fortbildungsveranstaltungen, rechtspolitischen Aktionen oder all-
gemeiner Präsentation und Vertretung der jungen Anwaltschaft, dür-
fen Informationen über unsere durchweg erfolgreichen Tätigkeiten
selbstverständlich nicht fehlen. Hinweise über interessante
Veranstaltungen, Literaturtips und Stellenangebote  verstehen sich
natürlich von selbst.

Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen und vielleicht
werfen Sie bei ihrem nächsten Besuch im Anwaltservicecenter einen
kleinen Blick in unser dort ausliegendes Ansichtsexemplar, um sich

einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Unseren Mitgliedern stehen
zwischenzeitlich sämtliche Ausgaben online zur Verfügung und 
können unter

eingesehen werden.

Abschließend lade ich unsere Mitglieder und diejenigen, die es noch
werden wollen, herzlich zu einem unserer monatlichen Stammtisch ein
am:  Mittwoch, den 04.11. und Mittwoch, den 13.01.2010. Der De-
zember-Stammtisch ist wie jedes Jahr eine geschlossene Veranstaltung,
die nur bereits bestehenden Mitgliedern vorbehalten ist.  

Selbstverständlich stehe ich Ihnen für Rückfragen gerne als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung und verbleibe einstweilen mit den besten Wünschen

Sirka Huber
Rechtsanwältin und Mediatorin
FORUM Junge Anwaltschaft
Regionalbeauftragte der LG Bezirke München I und II
muenchen@davforum.de

MAV - Service 

Beratungs-Service des MAV - 
Nächster Termin am 01. Dezember 2009

Berufsrechtliche Beratung für Mitglieder

Bei allen berufsrechtlichen Fragen, wie z.B. Interessenskollisionen,
Sozietätskonflikten, Problemen mit der Werbung u.a. können sich MAV-
Mitglieder von unserem Ehrenmitglied, Herrn RA Dr. Wieland Horn,
Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer beim BGH und Herausgeber
der Textsammlung “Berufsrecht der Anwaltschaft”,kostenlos beraten
lassen. 

Die berufsrechtliche Beratung findet statt

jeden ersten Dienstag im Monat
ab 15.00 Uhr im AnwaltServiceCenter, 
Prielmayerstr. 7 / Zimmer 63

Die nächsten Termine: 01. Dezember 2009
02. Februar 2010
02. März 2010

Auf Grund der großen Nachfrage und um Wartezeiten zu vermeiden, ist
eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. 

Nähere Informationen bzw. Anmeldung:

Münchener AnwaltVerein e.V.
AnwaltServiceCenter, Prielmayerstr. 7, Zi. 63
Frau Sabine Grüttner, 
Tel. 089 – 55 86 50 
Montag - Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

http://www.davforum.de/advoice

Stammtisch FORUM Junge Anwaltschaft München
an jedem ersten Mittwoch des Monats um 19:30 Uhr 
im Marktwirt, Heiliggeiststraße 2

Anwalt der Anwälte

A d V o i c e
FORUM Junge Anwaltschaft im DeutschenAnwaltverein02 / 08

Thema: Internationales

Aus dem Inhalt:

• Das FORUM auf dem Deutschen Anwaltstag 2008

• Checkliste Kanzleiumzug

• Messen und Mandanten

• Gesetzliche Regelung der Anwaltsvergütung

• Wirtschaft will Mediation

G 48742

www.davforum.de



ergeben sich wiederum bei der Kostenfestsetzung keine Probleme, da
die jeweiligen Kosten aufgrund der jeweiligen Kostenentscheidung fest-
gesetzt werden können.

Problematisch sind die Fälle, in denen der Anwalt sowohl im Verfahren
auf Erlass der einstweiligen Verfügung bzw. des Arrestbeschlusses als
auch im Verfahren auf Aufhebung tätig war. Hier kann es nämlich jetzt
dazu kommen, dass das Gericht für dieselben anwaltlichen Kosten 
unterschiedliche Quoten auswirft. Im Ergebnis gilt dann, dass jede 
Partei sich auf die ihr günstige Kostenentscheidung berufen kann; 
allerdings dürfen Kosten nicht doppelt berücksichtigt werden. 

Das hat im vorangegangenen Beispiel zur Folge, dass der Antrag-
steller seine gesamten Anwaltskosten aufgrund der ersten Kosten-
entscheidung erstattet verlangen kann und der Antragsgegner
seine gesamten Anwaltskosten aufgrund der im Aufhebungsver-
fahren ergangenen Kostenentscheidung (KG JurBüro 1979, 543).

Dies führt zu dem scheinbar kuriosen Ergebnis, dass jede Partei ihre Ko-
sten in voller Höhe erstattet erhält. Dies ist jedoch zutreffend, weil es sich
prozessual um zwei verschiedene selbständige Verfahren handelt, auch
wenn die Anwaltsgebühren nicht jeweils erneut ausgelöst werden. Das
Ergebnis ist auch gerecht. Der Antragsteller ist mit seinem Verfügungs-
antrag durchgedrungen. Der Antragsgegner ist mit seinem Abände-
rungsantrag durchgedrungen. Beide Parteien haben also letztlich in
gleicher Höhe gewonnen und verloren, so dass jede Partei im Ergebnis
auch dieselben Kosten zu tragen hat.

Schwieriger wird die Berechnung, wenn keine 100%igen gegenläufi-
gen Kostenentscheidungen ergehen, sondern Kostenquotierungen.

Aktuelles
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Gebührenrecht

Kostenerstattung in einstweiligen Verfügungs- oder 
Arrestverfahren und im anschließenden Aufhebungs-
verfahren bei gegenläufigen Kostenentscheidungen

Erlässt ein Gericht eine einstweilige Verfügung oder einen Arrestbe-
schluss, so hat es zugleich über die Kosten des Verfahrens zu entschei-
den. Diese Kostenentscheidung erfasst nur die Kosten des Verfahrens
auf Erlass der einstweiligen Verfügung oder des Arrestbeschlusses.
Kommt es später zu einem Aufhebungsverfahren nach §§ 926, 927
ZPO, so wird dieses Verfahren zwar unter demselben Aktenzeichen wie
das Verfahren auf Erlass der einstweiligen Verfügung oder des Arrest-
beschlusses betrieben; prozessual handelt es sich jedoch um ein selbst-
ändiges Verfahren, das folglich gem. § 308 Abs. 2 ZPO eine eigene
Kostenentscheidung über die in diesem Verfahren entstandenen Kosten
enthalten muss. Diese Kostenentscheidung betrifft jetzt aber nur die 
Kosten des Aufhebungsverfahrens, nicht auch die Kosten des vorange-
gangenen Verfahrens auf Erlass der einstweiligen Verfügung oder des
Arrestes. 

Hinsichtlich der Gerichtskosten (Nr. 1410 GKG-KV) ist die Abrechnung
einfach: Die Kosten des Verfahrens auf Erlass der einstweiligen Ver-
fügung bzw. des Arrestes einerseits und des Aufhebungsverfahren
andererseits werden gesondert erhoben (Vorbem. 1.4 S. 1 GKG-Kost-
Verz.). Daher richtet sich die Haftung für die Gerichtskosten im Ver-
fahren auf Erlass der einstweiligen Anordnung oder des Arrestes nach
der in diesem Verfahren ergangenen Kostenentscheidung und die 
Haftung für die Gerichtskosten des Aufhebungsverfahrens nach der dort
ergangenen Kostenentscheidung. 

Beispiel 1: Der Antragsteller erwirkt eine einstweilige Verfügung.
Die Kosten werden dem Antragsgegner auferlegt. Später beantragt
der Antragsgegner die Aufhebung wegen veränderter Umstände.
Er dringt mit seinem Antrag durch, so dass die Kosten des Aufhe-
bungsverfahrens dem Antragsteller auferlegt werden.

Jetzt trägt der Antragsgegner die Gerichtskosten des Verfahrens
auf Erlass der einstweiligen Verfügung und der Antragsteller die
Gerichtskosten des Aufhebungsverfahrens. 

Komplizierter verhält es sich bei den Anwaltsgebühren. Insoweit ist näm-
lich § 16 Nr. 5 RVG n. F. = § 16 Nr. 6 RVG a. F. (Nummerierung zum 
1. 9. 2009 geändert durch das FGG-ReformG) zu beachten. Danach 
stellen ein Verfahren auf Erlass eines Arrestes und ein Verfahren auf Auf-
hebung gebührenrechtlich nur eine einzige Angelegenheit i.S.d. § 15
Abs. 1 RVG dar, mit der Folge, dass der Anwalt seine Gebühren für beide
Verfahren nur einmal berechnen darf. 

Soweit der Anwalt nur im Verfahren auf Erlass der einstweiligen Verfü-
gung oder des Arrestes oder nur im Verfahren auf Aufhebung tätig war, 

Profitieren Sie bei der Abwicklung Ihrer 
Personal  anzeigen von unserem Know-
how und unseren ausgezeichneten 

Konditionen. Rufen Sie uns an !

mediagates GmbH
Rosental 6 
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Damit hatte sich zuletzt das KG (Beschl. v. 23. 3. 2009 - 1 W 475/08) zu
befassen gehabt. 

Beispiel 2: Wie Beispiel 1; der Verfügungsantrag
dringt jedoch nur zu 2/3 durch, so dass die Kosten
des Verfügungsverfahrens zu 2/3 dem Antrags-
gegner auferlegt werden und zu 1/3 dem Antrag-
steller. Auf Antrag des Antragsgegners wird die
einstweilige Verfügung später wegen veränderter 
Umstände aufgehoben. Die Kosten des Aufhebungs-
verfahrens werden dem Antragsteller auferlegt.

Aufgrund der ersten Kostenentscheidung erfolgt in
diesem Falle eine Kostenausgleichung, wonach im 
Ergebnis der Antragsteller 2/3 seiner Kosten erstattet
erhält und der Antragsgegner 1/3 seiner Kosten.

Aufgrund der zweiten Kostenentscheidung erhält 
hat der Antragsgegner eine weitere Kostenerstat-
tung, jetzt in voller Höhe. Dennoch kann der An-
tragsgegner jetzt nicht seine vollen Kosten (noch 
einmal) zur Festsetzung anmelden. Zu berücksichti-
gen ist, dass der Antragsgegner 1/3 seiner Kosten 
bereits erstattet erhalten hat, auch wenn sein Kosten-
erstattungsanspruch im Wege der Ausgleichung
durch Saldierung untergegangen ist. Der Antrags-
gegner kann jetztnur noch die restlichen 2/3 seiner‚
Anwaltskosten zur Festsetzung anmelden.

Damit erhält er im Endeffekt 100%ige Kostenerstattung, nämlich 1/3 im
Verfahren auf Erlass der einstweiligen Verfügung und 2/3 im Verfahren
auf Aufhebung. Würde man dem Antragsgegner im Aufhebungsver-
fahren die vollen Kosten festsetzen, dann hätte er letztlich von der Ge-
genseite eine Kostenerstattung in Höhe von 133,33 % erhalten, obwohl
er seinem Anwalt nur 100 % der Kosten schuldet.

Fazit: Ergehen im einstweiligen Verfügungs- oder Arrestverfahren und
im anschließenden Verfahren auf Aufhebung mehrere Kostenentschei-
dungen, so kann jede Partei aufgrund der ihr günstigen Kostenent-
scheidung ihre Kosten zur Festsetzung anmelden. Insgesamt können
jedoch nicht mehr als 100 % der Kosten berücksichtigt werden. 

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen

Aus dem Ministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz

Bologna-Prozess (PM 176/09 vom 21.10.09)

Merk kämpft weiter gegen Bologna: "Keine Umstellung des Jura-
studiums auf Bachelor- und Masterabschlüsse"

Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk hat Bestrebungen, im Zuge des
sog. "Bologna-Prozesses" den juristischen Staatsexamensstudiengang
durch Bachelor- und Masterabschlüsse zu ersetzen, anlässlich der heute
stattfindenden Mitgliederversammlung des Verbandes Freier Berufe in
Bayern e.V. erneut eine klare Absage erteilt. Sie verweist auf ernüch-
ternde Erfahrungen aus bereits umgestellten Studiengängen: Die Ba-
chelor-Master-Struktur führe in vielen Studiengängen nicht zu mehr,
sondern zu weniger Mobilität und überfordere die Studierenden. Nach
einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung veröffentlich-

ten Studie sei die Akzeptanz der neuen Studiengänge bei den Studie-
renden drastisch gesunken. Merk: "Diese Erfahrungen sollten auch die

Reformbefürworter nachdenklich machen."

Als weitere Gründe, die gegen eine Übertragung des Bo-
logna-Prozesses auf die Juristenausbildung sprächen,
nennt Merk Qualitätsverluste, eine Verlängerung der
Ausbildungsdauer für die reglementierten juristischen Be-
rufe sowie die nach wie vor fehlenden Chancen eines Ba-
chelor of Law auf dem Arbeitsmarkt. Merk: "Wer Jahr
für Jahr eine Vielzahl von Bachelor-Juristen in die Ar-
beitslosigkeit hinein ausbilden will, darf sich nicht wun-
dern, wenn diese dann Forderungen nach einer weiteren
Liberalisierung des Rechtsberatungsmarktes erheben, um
sich Berufsperspektiven zu schaffen. Entwicklungen in
diese Richtung wären nicht nur für die Anwaltschaft,
sondern auch für den Verbraucherschutz ein Schlag ins
Kontor."

Vorsorgebroschüre (PM 172/09 vom 08.10.09)

Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter - Justizmini-
sterium und Verlag C.H.Beck stellen Neuauflage der
Broschüre vor

Wer bestimmt über meine medizinische Behandlung,
wenn ich selbst mich nicht mehr dazu äußern kann ? 

Wie soll mein Arzt wissen, was ich will?

Wie kann ich rechtzeitig Vorsorge 
treffen, dass mein Wille am Lebensende
beachtet wird ? 

Wie vermeide ich ein gerichtliches 
Betreuungsverfahren ?

Wie kann ich erreichen, dass im Ernstfall
eine Person meines Vertrauens zum 
Betreuer bestellt wird ?

Auf all diese und weitere Fragen rund um das Thema "Vorsorge für Un-
fall, Krankheit und Alter" gibt die gleichnamige, vom Bayerischen Staats-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz herausgegebene
Broschüre dem juristischen Laien umfassend und verständlich Antwort.
Das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und der 
Verlag C.H.Beck stellten kürzlich in München die überarbeitete 11. Neu-
auflage der Broschüre vor. 

Anlass für die aktualisierte Neuauflage sind die seit 1. September 2009
geltenden gesetzlichen Regelungen zur Patientenverfügung. Bayerns
Justiz- und Verbraucherschutzministerin Dr. Beate Merk: "Nach jahre-
langer Diskussion haben wir nun endlich gesetzliche Vorschriften, mit
denen Patienten, Ärzten und Angehörigen eine sichere Grundlage für
die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung an die Hand gegeben wird.
Es ist mir ein wichtiges Anliegen, die Menschen über den Gesetzesinhalt
und seine Auswirkungen zu informieren."

Die Broschüre enthält darüber hinaus viele Hilfestellungen sowie sofort
verwendbare Muster zur Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und
Vorsorgevollmacht.

Im Rahmen der Vorstellung der überarbeiteten Broschüre diskutierten
Professor Dr. Gian Domenico Borasio vom Lehrstuhl für Palliativmedizin
des Klinikums der Universität München, Dr. Hans-Joachim Heßler, Vize-
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präsident des Oberlandesgerichts München und Ministerialrat Udo
Gramm, Leiter des Referats für Familien-, Betreuungs-, Vormundschafts-
und Erbrecht im Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,
mit den Anwesenden über das neue Gesetz zur Patientenverfügung und
die Folgen für die ärztliche Praxis am Lebensende. 

Die Broschüre „Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter“ umfasst 56
Seiten und ist im Verlag C.H.Beck erschienen. Sie ist in jeder Buch-
handlung erhältlich und kostet Euro 3,90. ISBN: 978-3-406-57518-1. 

Zugleich kann sie im Internet auf der Serviceseite der Bayerischen Staats-
regierung unter http://www.verwaltung.bayern.de/Broschueren-bestel-
len-.196.htm kostenlos heruntergeladen werden.

Personalia
Bundesverdienstkreuz für RA Wolfgang Dingfelder

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland überreicht durch die Bayerische Staatsministerin der
Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Beate Merk, wurde Rechtsanwalt
Wolfgang Dingfelder am 12.10.2009 im Münchener Justizpalst ausge-
zeichnet. Kollege Dingfelder wurde für seine Verdienste um die Anwalt-
schaft und um die Ausbildung von Rechtsreferendaren und
Rechtsanwälten sowie die ehrenamtliche Tätigkeit am Anwaltsgericht
geehrt. Wir gratulieren ihm herzlich!(Quelle: Bay. Staatsmin. d. Justiz,
PM 174/09 vom 13.10.09)

Amtswechsel Traunstein (PM 170/09 vom 02.10.09)

Justizministerin Merk verabschiedet Präsidenten des Landgerichts
Traunstein Edgar Vavra und führt Nachfolger Dr. Rupert Stadler in
sein Amt ein

Mit einem großen Festakt hat Bayerns Justiz- und Verbraucherschutz-
ministerin Dr. Beate Merk heute den langjährigen Präsidenten des Land-
gerichts Traunstein, Edgar Vavra (65), feierlich verabschiedet. Dieser trat
zum 1. Oktober 2009 in den Ruhestand. Als seinen Nachfolger begrüßte
die Ministerin den bisherigen stellvertretenden Abteilungsleiter im Bayeri-
schen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Rupert
Stadler (55). Beide erhielten viel Lob und Dank von der Ministerin. 

Edgar Vavra stand rund fünf Jahre an der Spitze des Landgerichts Traun-
stein. 1975 begann er seine Karriere in der bayerischen Justiz als Rich-
ter am Amtsgericht München und Staatsanwalt bei der
Staatsanwaltschaft München I. 1978 wechselte er an das Bayerische
Staatsministerium der Justiz, wo er kurze Zeit später zum Mitarbeiter im
Büro von Staatsminister a.D. Dr. Hillermeier und schließlich zum Per-
sönlichen Referenten des früheren Staatssekretärs Dr. Vorndran beru-
fen wurde. Es folgte eine mehrjährige Richtertätigkeit am
Oberlandesgericht München, u.a. als Vorsitzender eines Zivilsenats, und
die stellvertretende Leitung der Haushaltsabteilung im Bayerischen
Staatsministerium der Justiz. 2001 wurde Vavra schließlich zum Präsi-
denten des Landgerichts Kempten und 2004 zum Präsidenten des Land-
gerichts Traunstein ernannt. In ihrer Rede lobte Merk Vavra als einen
Mann von großem Format, der die Belange der Justiz stets hervorra-
gend vertreten habe.

Sein Nachfolger Dr. Rupert Stadler bekleidete zuletzt die Stelle des stell-
vertretenden Abteilungsleiters im Bereich Strafvollzug. Im Bayerischen
Staatsministerium der Justiz verbrachte der gebürtige Traunsteiner auch
den größten Teil seiner bisherigen beruflichen Laufbahn. Nach einer
zweijährigen Tätigkeit als Richter und Staatsanwalt in München wurde

Stadler als Mitarbeiter der damaligen Staatsministerin Dr. Berghofer-
Weichner an das Ministerium berufen. Anschließend verbrachte er 

zwei Jahre an der Ständigen Vertretung
in Bonn und absolvierte einen einjähri-
gen Lehrgang für Verwaltungsführung.
Es folgte die Ernennung zum Landtags-
beauftragten und schließlich - nach
einem einjährigen Intermezzo am 
Oberlandesgericht München - zum stell-
vertretenden Abteilungsleiter im Bayeri-
schen Staatsministerium der Justiz. 

In ihrer Rede dankte Merk Stadler 
vor allem für seine Verdiente um den
Strafvollzug. Merk: "Durch Ihr großes
Verhandlungsgeschick und Ihre Über-
zeugungskraft ist es Ihnen gelungen,
den Personalbestand im Strafvollzug um
rund ein Fünftel zu erhöhen. Dadurch
haben Sie enorm viel für die Sicherheit
in den Justizvollzugsanstalten erreicht -
und auch der Ausbau der Sozialtherapie
wäre ohne Ihren beherzten Einsatz nicht
möglich gewesen. Dafür ein herzliches
''Vergelt's Gott''."

Anzeigen

Moshammer
Immobilienbewertungen im In- und Ausland

Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken durch die DIA Consulting AG

Arcostraße 5, 80333 München
�� 089 53 29 450 � Fax 089 53 29 45 20

www.moshammer-immobilienbewertung.de
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Kuriosa
Mit freundlicher Abdruckgenehmigung der Präsidialgeschäftsstelle
des LG München II, zwei Ausschnitte aus LG aktuell Nr. 2/2009 vom
21. August 2009. Die Kolumne „Nicht dicht...“, die wir in zwei Aus-
zügen wiedergeben, beschäftigt sich mit den Bauarbeiten im Ju-
stizpalast, mit Wundern und Zauberei. Der Ausschnitt aus dem
Interview mit LG Präsident Mützel ist zum Verständnis der Zauber-
anspielung erforderlich, einen anderen Ausschnitt aus dem Inter-
view wollen wir im nächsten Heft abdrucken, weil er nicht unter
Kuriosa, aber gut in das Jahresabschlussheft passt.

Nicht dicht... 

... Da fühlt man sich doch wie früher im Sandkasten, nur dass mein
Spielzeugbagger damals in der Steinzeit nicht diese lustigen Geräusche
von sich gegeben hat. Die werden wir in ein paar Jährchen sicher ver-
missen, wenn wieder alles heile ist. Verschaffen sie einem doch diese
herrlichen gedanklichen Verschnaufpausen. Wenn der Gesprächspartner
eine besonders intelligente Bemerkung gemacht hat, dann kommt`s
schon, dieses brrrr, bumm und bauz mit dem Erdbebenbeigeschmack.
Dann bittet man halt um Wiederholung und kann sich in aller Ruhe eine
passende Antwort überlegen oder sich notfalls auf vorübergehende
Taubheit berufen. ...

... Apropos, es tröstet Sie sicher, dass das Bundesverfassungsgericht 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen unserem Präsidium sogar Wunder-
heilungskraft zubilligt. Denn in Fällen überlanger Verfahrensdauer „wird
auch das Präsidium des Landgerichts Sorge für die Sicherstellung von
Rahmenbedingungen zu tragen haben, unter denen die Kammer das
Verfahren bestmöglich fördern kann“…

Gezaubert wird bei uns übrigens traditionell an jedem letzen Donners-
tag des Monats, die Effizienz könnte sicher gesteigert werden, wenn
sich Herr Mützel neben der Maurerkelle auch einen Zauberkasten zulegt
und in Tirol schon mal auf ein zünftiges Wunder hinarbeitet.

Aus dem Präsidenten-Interview

...LG aktuell:
So schnell kommen Sie uns mit den privaten Bezügen aber nicht davon.
Zuerst wollen wir etwas über Ihre Hobbies wissen.

Mützel:
Bei den Hobbies gibt´s zwei Bereiche. Einmal handwerke ich gerne, man
sieht dann so schön, was man gemacht hat. Am liebsten irgendwelche
Arbeiten am Haus, besonders gerne selbst erdachte, scheinbar hilfreiche
Konstruktionen. Zweitens gehe ich gerne in die Berge. Dazu leiste ich
mir einen Zweitwohnsitz in Tirol, bei dem man sich – großes Grund-
stück im Außenbereich – schon kontemplativ erholen kann. Besonders
gut kann man aber dort Bergwandern und Langlaufen. Alpin-Skilauf ist
mir nach schlimmen Verletzungen mittlerweile zu gefährlich. ...

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen 

20./21. November 2009, Sofotel Hotel Bayerpost, München

Weitere Informationen zum Fachprogramm sowie zum Rahmen-
programm und ein Anmeldeformular zu dieser Tagung finden Sie unter
http://www.arge-baurecht.com/files/ARGE_34_Baurechtstagung.pdf.

16. Deutscher Verwaltungsgerichtstag 2010 in Freiburg

Vom 5. bis zum 7. Mai 2010 veranstaltet der Deutsche
Verwaltungsgerichtstag e.V. im Konzerthaus Freiburg den 16. Deutschen
Verwaltungsgerichtstag (bis 2007 „Verwaltungsrichtertag“). Der
Verwaltungsgerichtstag wird alle drei Jahre durchgeführt und ist mit über
1.100 inländischen und ausländischen Teilnehmern aus Justiz,
Anwaltschaft, Wissenschaft, Verwaltung sowie dem öffentlichen Leben
das herausragende Forum der Diskussion und des Austausches über aktu-
elle rechtliche und rechtspolitische Themen des Staats- und
Verwaltungsrechts. Die Fragestellungen zu den verschiedenen Themen
werden, wie bekannt und bewährt, in Einzelvorträgen und 13
Arbeitskreisen intensiv erörtert. Das inhaltliche Programm wird bestimmt
durch die aktuellen Themen der Zeit. In einem ausgewogenen Mix aus
Grundsatzfragen, fachlichen und rechtspolitischen Themen stehen u. a.
auf der Tagesordnung der künftige Kurs der Juristenausbildung, Fragen
des Umweltschutzes im europäischen Kontext (u. a. Feinstaub,
Lärmschutz), das Recht der Informationsfreiheit, aktuelle Fragen des
Aufenthaltsrechts, die schwierige Grenzziehung zwischen persönlicher
Freiheit und staatlichen Schutzpflichten sowie das immer wieder öffentlich
kontrovers diskutierte Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht,

> 34. Baurechtstagung  

> Der Anwalt im Bauprozess 

arbeitsgemeinschaft für 
bau- und immobilienrecht



08:15 – 09:00 | Ankunft, Anmeldung, Begrüßungskaffee

Zentralveranstaltungen

09:00 – 09:15 | Begrüßung durch RA Anton Mertl, Präsident des Bayeri schen AnwaltVerbandes und
RA Hans Link, Präsident der Rechtsanwaltskammer Nürnberg

09:15 – 11:00 | Prof. Dr. Fritjof Haft, Normfall, München
Die elektronische Justiz - Revolution oder Flop?
Entwicklung, Realität, Vision.

11:00 – 11:30 | Kaffeepause

11:30 – 13:00 | Götz Schartner, 8com GmbH & Co. KG, Ludwigshafen
Sicherheit im Internet und Intranet - Live Hacking
Mit Live-Vorführung von: Suchen von fremden Computern im Internet, Hacken von „geschützten“
Firmennetzwerken, Mitlesen fremder E-Mails, Phishing, Manipulation von Zahlungsverkehrsoftware,
Schutzmaßnahmen Online Banking, etc.

13:00 – 14:30 | Gemeinsames Mittagessen

Vier parallele Fachveranstaltungen
Arbeitsrecht – Familienrecht – Mietrecht – Seminar für Kanzlei mitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter | 30 Min. Kaffeepause

14:30 – 18:00 | Arbeitsrecht*: RiBAG Dr. Ernst Fischermeier, Bundesarbeitsgericht Erfurth
Arbeitsrecht in der Insolvenz

14:30 – 18:00 | Familienrecht*: RA Dr. Walter Kogel, Aachen
Strategien im Zugewinnausgleich vor und nach der Gesetzesnovelle

14:30 – 18:00 | Mietrecht*: VRiBGH a.D. Prof. Dr. Friedemann Sternel, Hamburg
Brennpunkte in der Wohn- und Gewerberaummiete nach obergerichtlicher
Rechtsprechung
Report - Fragen - Diskussion

14:30 – 18:00 | Speziell für Fachangestellte: Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Forderungspfändung - Effektiver Zugriff auf Konto, Lohn- und Gehalt des Schuldners
Blick in die Zukunft: P(fändungsschutz)-Konto 

→ dieses Seminar kann auch gesondert gebucht werden: s. nächste Seite

Kurzvorträge: 

14:30 – 16:00 | RA Michael Friedmann, Hannover, qnc GmbH
Web 2.0 und Social-Media-Marketing für Rechtsanwälte
XING, Twitter, Facebook und Blogs erfreuen sich großer Beliebtheit im Internet. Wie beeinflussen diese
Dienste die Anwaltschaft und die Mandanten? Welche Chancen und Risiken entstehen dadurch?

16:30 – 18:00 | Ole Bertram, AnNoText GmbH, Rechtsanwalt Christoph Dyk, Landshut
Elektronischer Rechtsverkehr - Fluch oder Segen?
Neue Chancen für die Anwaltschaft - ein Praxis-Workshop

5. Bayerischer Anwaltstag
Freitag, 27. November 2009 | 9.00 bis 18.00 Uhr

Maritim Hotel Nürnberg, Frauentorgraben 11, 90443 Nürnberg

Der Bayerische Anwaltstag 
wird unterstützt von

Fragen?
Dr. Martin Stadler
eMail m.stadler@mav-service.de
Telefon 089. 552 633-97

Preise und Anmeldung
→ nächste Seite

* Bescheinigungen nach § 15 FAO: 3,5 Stunden

Bayerischer
AnwaltVerband

In Kooperation:
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

5. Bayerischer Anwaltstag, 27.11.2009: Ganztagspauschale (mit Mittagessen und Tagungsgetränken)
für DAV-Mitglieder € 150,– zzgl. MwSt (€ 178,50) | für Nichtmitglieder € 180,– zzgl. MwSt (€ 214,20)

Gesonderte Buchung für das MitarbeiterInnen-Seminar: Forderungspfändung
für das erste Kanzleimitglied: € 98,– zzgl. MwSt (€ 116,62) | für jedes weitere Kanzleimitglied: € 88,- zzgl. MwSt (€104,72)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98 per eMail: m.stadler@mav-service.de

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                       [  ] mich        [  ] die Kanzlei        

     MAV HP XI/2009

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Tagungen sind begrenzt. Es gilt die
Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend 
mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn
der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder an der Tagung nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von 
€ 50,– zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche 
daraus ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann
Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler 
Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de

BAT_2009_final:Mitt. 9 Spalten 14.08.2009 10:44 Seite 2



MAV&schweitzer.Seminare

mandatsorientiert: Praxis-Know-how in 3 bis 4 Stunden
Kompaktseminare 2009/10: November bis Februar 

MAV&schweitzer.Seminare

November

■ RA FAArb Dr. Robert von Steinau-Steinrück (Luther), Berlin
11.11. Umgang mit dem Betriebsrat in der Krise des

Unternehmens 7
■ VRiLG Dr. Nikolaus Stackmann, München 
18.11. Das erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen 7
■ RA Dr. Lars Westpfahl oder RA Jochen Wilkens LL.M 

(Freshfields Bruckhaus Deringer LLP), Hamburg
19.11. Grenzüberschreitende Insolvenz – Europa 3
■ RA WP StB Dr. Matthias Schüppen (Graf Kanitz, Schüppen &

Partner), Stuttgart
20.11. Unternehmensbewertung für Juristen 3

Dezember
■ Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
01.12. Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto 9
■ Prof. Dr. med. Klaus Parhofer, Klinikum der LMU Grosshadern

Dr. med. Maria Hussain, Lehrbeauftragte, LMU München
02.12. Die Patientenverfügung 2
■ RA Dr. Mark von Wietersheim, Berlin
03.12. Die neue VOB/A 2009 4
■ Prof. Dr. Friedemann Sternel, Universität Leipzig
04.12. Aktuelle Probleme des Mietrechts 5
■ RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München
08.12. Erbrecht + Rechnen 2
■ Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
09.12. Baurecht aktuell 6
■ RA FABau Dr. Wolfgang Koeble (Koeble – Donus – Fuhrmann –

Locher – Schotten), Reutlingen
11.12. Die neue HOAI 2009 6
■ RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg
14.12. Arbeitsrecht aktuell 8
■ RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
15.12. Der RA im WEG-Prozess 6
■ Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München
16.12. UWG 2009 aktuell 4

Inhalt

Familie und Vermögen.............................................................. 2
Patientenverfügung .................................................................. 2
Unternehmensrechtliche Beratung

mit Insolvenzrecht ............................................................................ 3
Wettbewerbsrecht .................................................................... 4
Immobilien

Miet-, Wohnungseigentums-, Baurecht, HOAI .................................. 4
Zivilverfahrensrecht .................................................................. 7
Arbeitsrecht .............................................................................. 7
Scheungrab-Seminare 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .............................................. 8

Teilnahmebedingungen, Veranstaltungsort und 

Wegbeschreibung .................................................................... 11
Anmeldeformular .................................................................... 12

Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) 
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort
sofern nicht anders angegeben

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 11
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Familie und Vermögen

Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München

Erbrecht + Rechnen
präzisiert die Beratung – ein Taschenrechner genügt

08.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

In diesem Seminar werden Sie rechnen: Der

Taschenrechner wird gestellt.

1. Die Ausgleichung unter Abkömmlingen

nach § 2050 BGB

– Berechnung der Ausgleichung bei gleichen und
unterschiedlichen Erbquoten

– Berechnung der Ausgleichung bei testamentari-
scher Erbfolge

– Die Ausgleichung von Dienstleistungen nach
dem neuen § 2057a BGB

– Berechnungsschema der §§ 2050, 2055 BGB
– Die Anwachsung nach §§ 1935, 2094, 2056

BGB

Dr. Michael Bonefeld

Autor, Co-Autor und Herausgeber
vieler erbrechtlicher Bücher 
(alle: Zerb-Verlag)

2. Die Berechnungen im Pflichtteilsrecht

– ordentlicher Pflichtteil
– Anrechungspflichtteil
– Ausgleichungspflichteil
– Zusatzpflichteil
– Pflichteilsergänzung
– Kollisionen von § 2315 und § 2325 BGB
– Eigengeschenke nach § 2327 BGB

3. Die Kürzungsrechte

bei Vermächtnis und Auflage § 2318 BGB
4. Berechnung der Anrechnung auf den

Zugewinn und gleichzeitiger Anrechnung

auf den Pflichtteil §§ 1380, 2315 BGB

Patientenverfügung

– Prof. Dr. med. Klaus Parhofer, leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik II, Klinikum der LMU München,

Campus Grosshadern [ Teil A ]

– Dr. med. Maria Hussain, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Physikalische Therapie, Lehrbeauftragte der 

LMU München  [ Teil B ]

Die Patientenverfügung
Erfahrungen eines Intensivmediziners und einer Hausärztin – Möglichst konkrete Empfehlungen für kompe-

tente anwaltliche Beratung

02.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Teil A: Prof. Dr. med. Klaus Parhofer 

1. Einleitung mit zwei Beispielen

2. Ausgangskonflikt: 

Machbares vs. Notwendiges/Sinnvolles

Behandlungsverfahren – zugrunde liegende Krankheit(en)
3. Warum gibt es Patientenverfügungen

Patientenautonomie – verändertes Arzt-Patientenverhältnis
4. Keine Patientenverfügung?

Hippokratischer Eid – ethische / soziale / religiöse Ansichten des
Arztes – geäußerte Ansichten des Patienten mitgeteilt durch Familien-
angehörige / Betreuer

5. Problematik von Patientenverfügung aus Sicht des Inten-

sivmediziners

Normierung nicht möglich – Geltungsdauer – Hoffnung als Therapie-
prinzi – Beispiel

6. Zusammenfassung 

Teil B: Dr. med. Maria Hussain

1. Einleitung

Magensonde, insbesondere die Folgen – Palliativmedizin aus haus-
ärztlicher Sicht

2. Verlust der Äußerungsmöglichkeit durch Beeinträchti-

gung der Sprache

Geistig fitte Patienten, die sich nicht mehr (verständlich) äußern kön-
nen als Folge neurologischer Erkrankungen (Beispiele) – Demenz

3. Sonderfälle

Verweigerungstaktiken (Druck auf Angehörige, Forderung von Auf-
merksamkeit) – Geistig fitte Patienten und Verweigerung Essen und
Trinken

4. Hinweise zur Abfassung einer Patientenverfügung

5. Hausarzt und Kontaktpersonen des Patienten

Arzt / Angehörige (als Betreuer) – Arzt / Anwalt als Betreuer –
Arzt / Pflegekräfte (ambulant,  stationär) – Hinweise für die ideale
Zusammenarbeit der Beteiligten zum Wohl des Patienten

Die Referenten

bemühen sich, zu den einzelnen Punkten möglichst konkrete Empfehlungen
zu geben.



3 MAV&schweitzer.Seminare
→

D
ie

 S
e
m

in
a
rp

re
is

e
 f

in
d

e
n

 S
ie

 a
u

f 
S

e
it

e
 1

, 
V

e
ra

n
s
ta

lt
u

n
g

s
o

rt
 u

n
d

 W
e
g

b
e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 a

u
f 

S
e
it

e
 1

1
.

Unternehmensrechtliche Beratung
→ v. Steinau-Steinrück, Umgang mit dem Betriebsrat in der Krise Seite 7

RA WP StB Dr. Matthias Schüppen (Graf Kanitz, Schüppen & Partner), Stuttgart

Unternehmensbewertung für Juristen
Basiswissen für die anwaltliche Beratungspraxis

20.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. Anlässe, Relevanz, Zielsetzungen

– Forensische Tätigkeit und Vertragsgestaltung
– Argumentationswert, Entscheidungswert, 

objektiver Wert
2. Bewertungsmethoden im Überblick

– Einzelbewertungsverfahren (kostenorientierte
Verfahren)

– Gesamtbewertungsverfahren (erfolgsorientierte
Ansätze)

– marktorientierte Ansätze
– Mischverfahren
– Standards

Dr. Matthias Schüppen

– Beratungsschwerpunkte: Gesell-
schaftsrecht, Kapitalmarkttrans-
aktionen und Unternehmenskäu-
fe (einschließlich Venture Capital
und Private Equity), Rechtsfra-
gen der Unternehmensbewertung

– Mitautor: »Frankfurter Kom-
mentar zum WpÜG«, »Ballwie-
ser, Unternehmenskauf nach-
IFRS und US-GAAP«, »Sei-
bert/Kiem/Schüppen, Handbuch
der kleinen AG«, »WP-Hand-
buch 2008« u.a.m.

3. Ausgewählte Schwerpunkte der Unter-

nehmensbewertung in Rechtsprechung

und Rechtspraxis

– Zulässige Bewertungsmethoden
– Bedeutung des Stichtagsprinzips
– Kapitalzins
– Nicht betriebsnotwendiges Vermögen
– Prämien, Abschläge, besondere Umstände

4. Who is who: Gutachter, Schiedsgutach-

ter, Experten 

– Fairness Opinion versus Bewertungsgutachten
– Schiedsrichter versus Schiedsgutachter
– Auswahl von Gutachtern und Experten

RA Dr. Lars Westpfahl oder RA Jochen Wilkens LL.M. (Boston University) 

beide: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Hamburg

Grenzüberschreitende Insolvenz – Europa

19.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Gesetzliche Grundlagen bei grenzüber-

schreitenden Insolvenzen im Überblick

– Europäische Verordnung für Insolvenzverfahren
– Das deutsche Internationale Insolvenzrecht

2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens – 

Welchem Gericht steht die internationale

Zuständigkeit zu?

– COMI vs. Mittelpunkt selbstständiger wirt-
schaftlicher Tätigkeit

– Behandlung von Zuständigkeitskonflikten
– Forum-Shopping – Schuldnerflucht an einen

günstigen Insolvenzstandort
3. Partikular- und Sekundärinsolvenzverfah-

ren – Rechtliche Bestimmungen und stra-

tegische Vorteile

– Partikularverfahren – Zulässigkeit und Auswir-
kungen

– Haupt- und Partikularverfahren – Zusammen-
spiel und Interessengegensätze

– Praktischer Nutzen von Partikularverfahren

Dr. Lars Westpfahl

– Partner der Sozietät 
– Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt

in der insolvenzrechtlichen Bera-
tung sowie der Vertretung in- und
ausländischer Unternehmen bei
Streitigkeiten mit insolvenz- und
gesellschaftsrechtlicher Prägung
insbes. bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten

Jochen Wilkens LL.M.

– Principal Associate 
– spezialisiert auf das Gebiet der

Insolvenz- und Restrukturie-
rungsberatung

– berät nationale und internatio-
nalenUnternehmen in Krisen -
situationen

Beide 

Mitautoren von »Grenzüberschrei-
tende Insolvenzen« (RWS: 2008)

4. Behandlung von Auslandsinsolvenzen in

Deutschland – Was Gläubiger wissen soll-

ten

– Grundsatz der automatischen Anerkennung
und seine Ausnahmen

– Wirkungen des ausländischen Insolvenzverfah-
rens im Inland

– Gestaltungsmöglichkeiten
5. Stellung und Pflichten des Insolvenzver-

walters

– Effiziente Zusammenarbeit von in- und auslän-
dischen Insolvenzverwaltern 

– Forderungsanmeldungen
6. Ausgewählte Aspekte der internationalen

Unternehmens- und Konzerninsolvenz

– Zuzug ausländischer Gesellschaften nach
Deutschland

– Migration von Gesellschaften zu Sanierungs-
zwecken

– Konzerninsolvenzen – Modelle und Praxis

→ Anmeldeformular: Seite 12
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Wettbewerbsrecht

Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München

UWG 2009 aktuell 
und erste Erfahrungen mit der UWG-Novelle 2008

16.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Geschäftliche Handlungen nach Vertrags-

schluss

2. Generalklausel 

3. Schwarze Liste 

4. Produktnachahmung 

5. Irreführung durch Unterlassen

Prof. Dr. Helmut Köhler

– Richter im Nebenamt am OLG
München (Wettbewerbs- und
Kartell senat) 

– Co-Autor u.a. von „Hefermehl/
Köhler/Bornkamm), Wettbe-
werbs recht, Kurz-Kommentar”:
erscheint neu im Dezember

6. Gezielte Behinderung 

7. Rechtsbruch 

8. Täter, Teilnehmer, Störer

9. Neue EuGH-Rechtsprechung

10. Neue Gesetzesvorhaben

Immobilien

Prof. Dr. Christoph Teichmann, Universität Würzburg

SPE, GmbH oder Limited? 
Strategische Überlegungen bei der Rechtsformwahl für grenzüberschreitende Unternehmungen

26.02.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. Rahmenbedingungen

Aktueller Stand der Europäischen Niederlas-
sungsfreiheit – Internationales Gesellschaftsrecht:
Sitz- und Gründungstheorie

2. Rechtspraktische Einsatzformen: GmbH,

Limited oder SPE?

Ausländische Tochtergesellschaften – Grenzüber-
schreitende Joint-Ventures – Inländische Unterneh-
mung

3. Spezifische Probleme der grenzüber-

schreitenden Sitzaufspaltung: GmbH, Ltd 

Kollisionsrecht – Gesellschaftsrecht – Steuerrecht –
Fazit

Prof. Dr. Christoph Teich-

mann

Schwerpunkt: SPE – Societas Pri-
vata Europaea (”Europa-GmbH”)
– Diverse Beiträge zur SPE in

Fachzeitschriften und Sammel-
werken

– Stellungnahme zur SPE vor dem
Rechtsausschuss des Europäi-
schen Parlaments 

→ www.europeanprivatecompa-
ny.eu 

4. Die Europa-GmbH (SPE)

– Regelungskonzep: Europäische Verordnung,
Gesellschaftsvertrag

– Gründung: Allgemeines, Umwandlung, 
Gründung „ex nihilo“

– Organisationsverfassung: Innenverhältnis der
Gesellschafter, Stellung der Geschäftsführer

– Gläubigerschutz: Kapitalaufbringung, 
Ausschüttungen, Insolvenz

– Mitbestimmung der Arbeitnehmer
– Sitzverlegung

RA Dr. Mark von Wietersheim, Berlin

Die neue VOB/A 2009 
Wichtige Änderungen bei der Vergabe von Bauleistungen 

03.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau und FAVerw

1. Umstellung auf gesetzliche Gliederung 

(§ – Abs. – Nr.)

2. Mittelstandsklausel

3. Beschränkte Ausschreibung nur in Ab -

hängigkeit vom Auftragswert, § 3 Abs. 3

4. Bieterauswahl

– Aufwertung der Präqualifikation § 6 Abs. 3
– Eigenerklärungen und Bestätigung

5. Bedarfspositionen, § 7 Abs. 1 Nr. 4

Dr. Mark von Wietersheim

– berät in bauvergaberechtlichen
Fragen 

– ist ein erfahrener Referent mit
zahlreichen Veröffentlichungen

– bis 2009 als Syndikus-Anwalt
für die Deutsche Bahn AG tätig

6. Verzicht auf Sicherheitsleistungen bei

Aufträgen unter 250.000 €, § 9 Abs. 7

7. Zusammenfassung der zu veröffentli-

chenden Informationen in § 12 Abs. 2

8. Nachreichen von Preisen,

§ 16 Abs. 1 Nr. 1

9. Nachreichen von Erklärungen, 

§ 16 Abs. 1 Nr. 3

10. Transparenz ex-ante und ex-post, 

§§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 3
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Prof. Dr. Friedemann Sternel, Universität Leipzig

Aktuelle Probleme des Mietrechts 
in der Rechtsprechung des BGH und der Obergerichte – Themenschwerpunkte

04.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Vertragsabschluss

Neues zur Schriftform – Nachholklauseln auf dem Prüfstand – Anfechtungswirkungen bei arglistiger Täu-
schung – Mieteraustausch nach dem Umwandlungsgesetz – mietrechtliche Folgen des Gesellschafterwechsels
bei GbR – Haftung bei Falschauskünften – Auswirkungen von Flächenangaben im Mietvertrag aus Mieter-
höhung, Betriebskostenabrechnung und Gewährleistung

2. Miete und Mieterhöhung

Zur Unwirksamkeit von Vorauszahlungsklauseln und Staffelmietvereinbarungen in Altverträgen – Proble me
bei Vereinbarung von Umsatzsteuer neben der Miete – Mietspiegel: Reichweite als Begründungsmittel, wann
ist er beizufügen? – Rechtsfolgen für die Mieterhöhung bei unwirksamer Modernisierungsankündigung 

3. Betriebskosten

„Transparenz“ als formelles Abrechnungserfordernis, Spezifizierungsgebot und Verständlichkeit – Neues zur
schlüssigen Vereinbarung von Betriebskosten durch Zahlung – Rückforderungsansprüche des Mieters trotz
vorbehaltlosen Saldoausgleichs – Nachforderungsausschluss auch bei rechtzeitiger, aber irriger Abrechnung? –
Erhöhung von Vorauszahlungen auch bei streitigem Abrechnungsergebnis?

4. Mietgebrauch

Reichweite von Erlaubnisvorbehalten im Formularmietvertrag – Verkehrssicherungspflicht des Vermieters:
Vorsorgemaßnahmen – Zur Mängelbeseitigung von Fogging und Feuchtigkeitsschäden – Haftung des 
Vermieters bei Sorgfaltspflichtverletzungen, Abgrenzung zur Gewährleistung – Duldungspflicht des Mieters
bei Nachrüstungsgeboten und Energiesparmaßnahmen – Zur Betriebspflicht des Gewerberaummieters –
Grenzen des Selbsthilferechts des Mieters bei Mängelbeseitigung

5. Gewährleistung

zu Mängeln: Verstöße gegen technische Normen oder Arbeitsschutzvorschriften? störender Publikumsver-
kehr? Energieverschwendung, mangelnde Wirtschaftlichkeit? – Erfüllung oder Schadensersatz bei Doppelver-
mietung? Einbeziehung von Heizkosten in die Minderungsberechnung? – Beschaffenheitsvereinbarung statt
Gewährleistungsausschluss? – Wann hat der Mieter „Kenntnis“ vom Mangel? – Zum Umfang der Untersu-
chungspflicht des Mieters – Zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts im Mietzahlungsprozess

6. Schönheitsreparaturen

Umfang und Fristenpläne in Wohn- und Gewerberaummietverträgen – Farbwahl- und Schlussrenovierungs-
klauseln – Heilung unwirksamer Renovierungsklauseln im Übergabeprotokoll? – Unterschiedliche Behand-
lung von Untergrund- und Vorschäden – Schadensersatzansprüche des Vermieters bei unfachmännischer
Renovierung? – Aufwendungsersatzansprüche des Mieter für nicht geschuldete Renovierungsleistungen

7. Vertragsbeendigung und Vertragsabwicklung

Zum vereinbarten Kündigungsausschluss: zulässige Dauer, Schriftformerfordernis – geänderte Vorausset-
zungen für die Kündigung wegen Zahlungsverzugs? – kein Abmahnerfordernis bei ordentlicher Kündigung
wegen Pflichtverletzungen? – Neues zur Eigenbedarfskündigung: Hinweispflicht auf künftigen Bedarf?
Anbietpflicht bei geeigneter Alternativwohnung? Schadensersatz wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs trotz
unwirksamer Kündigung? – Verwertungskündigung des Erwerbers zum Zwecke lukrativer Neubebauung –
Vorkaufsrecht des Wohnraummieters und Kündigungssperre bei Umwandlung in Wohnungseigentum –
Umfang der Rückbaupflicht des Nachmieters – BGH zur Versorgungssperre nach Beendigung des Mietver-
hältnisses

8. Mietprozess und Zwangsvollstreckung

Umfang der Verjährungshemmung durch Mahnbescheidsantrag – Reichweite der Rechtskraft eines klagab-
weisenden Räumungsurteils nach Eigenbedarfskündigung – Hürden der Räumungsvollstreckung gegenüber
im Räumungstitel nicht genannter Personen, Vollstreckungsvereitelung

Prof. Dr. Friedemann Sternel

einer der führenden Mietrechtler
Deutschlands

Neuer Veranstaltungsort

Eden Hotel Wolff 

Arnulfstraße 4
80335 München 
→ direkt gegenüber vom 
Hauptbahnhof 

Bahnhofsausgang – vom

Bahnsteig kommend: 

am Gleisanfang nach links

MVV

Bahnhof Nordseite:

Haltestelle vor dem Hotel 

– S 1 bis S 8 
– Straßen  bahnen: 16, 17
Bahhnhofsvorplatz:

ein paar Schritte vom Hotel

entfernt 

– U 1, U 2 
– Straßenbahnen: 19, 20, 21 
– Bus: 58
Bahnhof Südseite:

kürzester Weg durch die

Bahnsteighalle

– U4, U5
– Straßenbahn: 18

MAV&schweitzer.Seminare
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München

Der RA im WEG-Prozess
und aktuelle Entwicklungen im WEG

15.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Die RA-Fallen im Prozessrecht

– Das Verbot der  Prozessvertretung bei Beschluss -
anfechtung nach außergerichtlicher Beratung der
Gemeinschaft  

– Die Voraussetzungen rechtzeitiger Klage erhebung
bei Beschlussanfechtung  

– Die Bedeutung der  Anfechtungsbegründungs-
frist und die Folgen der Fristversäumung unter
Berücksichtigung der BGH-Rechtsprechung  

– Der richtige Zeitpunkt für  die Übernahme der
Prozessvertretung der Beklagten  

– Der immanente  Interessenswiderstreit bei Man-

Horst Müller

– Mitglied im Gesetzgebungs- und
Fachausschuss Miet- und Wohn-
recht des DAV

– Autor von »Praktische Fragen
des Wohnungseigentums«
(C.H.Beck: NJW-Praxis)

– Herausgeber von »Beck’sches For-
mularbuch Wohnungseigentums-
recht« (C.H.Beck)

RA FABau Dr. Wolfgang Koeble (Koeble – Donus – Fuhrmann – Locher – Schotten), Reutlingen

Die neue HOAI 2009

11.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

1. Wesentlicher Inhalt der Neuregelungen

und Einstieg in die neue HOAI

2. Geltungsbereich der HOAI

3. Honorarvereinbarung

Baukostenvereinbarungsmodell und sonstige
Honorarvereinbarungen, Änderung von Hono-
rarvereinbarungen, Bonus-/ Malusregelungen

4. Honorar ohne Honorarvereinbarung 

Faktoren für die Honorarberechnung, anrechenba-
re Kosten nach Kostenberechnung bzw. Kosten-
schätzung; maßgebende Grundlage für die anre-
chenbaren Kosten nach DIN 276, ortsübliche
Preise, wiederverwendete Bausubstanz, bedingt
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen anre-
chenbare Kosten

Dr. Wolfgang Koeble

– Mitautor bzw. Mitherausgeber
verschiedener Standardwerke:
HOAI-Kommentar; Münchener
Prozessformularbuch: Privates
Baurecht; Kompendium des
Baurechts; Beck´schen Rechtsan-
waltshandbuch;  Beck´schen Pro-
zessformularbuch (alle C.H.Beck) 

– mehr als 50 Beteiligungen an
Schiedsgerichten in komplexen
Bau- und Anlagenbausachen 

– als Gutachter und Schiedsgutach-
ter  in zahlreichen Fällen tätig

5. Ausnahmen vom Mindestpreischarakter

6. Honorar in besonderen Fällen

7. Honorare für Freianlagen, Raumbildenden

Ausbau und Bauen im Bestand

8. Fälligkeit von Zahlungen (Schlusszah-

lung, Abschlagszahlungen)

9. Honorare für im Anhang zur HOAI enthal-

tene Leistungen („Beratungsleistungen“,

Besondere Leistungen)

10. Honorare für nicht (mehr) in der HOAI

erfasste Leistungen (Projektsteuerer,

SiGeKo u.a.)

1. Vergütungsrecht

2. Gewährleistungsrecht

3. Fragen der Sicherheitsleistung ein-

schließlich der Gewährleistungs- und

Erfüllungsbürgschaft

4. Recht der Leistungsstörungen

5. Vertragsstrafenfällen 

6. Abnahme- und Verjährungsfragen

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Baurecht aktuell
Die wichtigsten Entscheidungen zum Bauvertragsrecht 2009

09.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

In diesem Praxisseminar 

werden die wichtigsten baurechtlichen Urteile des Jah-
res 2009 diskutiert und anhand der Entscheidungen
die aktuellen Folgerungen für die anwaltliche Praxis
herausgearbeitet. Erörtert werden insbesondere neu
oder verändert sich stellende Rechtsprobleme sowie die
aus der oberstgerichtlichen Rechtsprechung erkennbaren
Tendenzen in noch offenen Rechtsfragen. 
Gegenstand des Seminars sind unter anderem aktuelle
Entscheidungen zu

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

datierung durch den Verwalter für die Beklagten
im Hinblick auf § 49 Abs. 2 WEG  

– Der Streitwert – das große  Problem  
– Die Notwendigkeit von Vergütungsvereinbarun-

gen  
– Die Finanzierung des  anwaltlichen Kostenvor-

schusses aus der Gemeinschaftskasse?
2. Tendenzen bei Wahrnehmung der neuen

Beschlusskompetenzen

– Die generelle Änderung des  Kostenverteilungs-
schlüssels gemäß § 16 Abs. 3 WEG  

Fort. nächste Seite oben 
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Zivilverfahrensrecht

VRiLG Dr. Nikolaus Stackmann, München 

Das erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen
Vor- und Nachbereitung sowie Verlauf der Verhandlungstermine, Vorbereitung von Rechtsmitteln

18.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Erörtert werden obergerichtliche Entschei-

dungen zum Thema und Fragen der Terminsvorbe-
reitung, Inhalt von Klage- und Klageerwiderung, Not-
wendigkeit von Repliken, Einhaltung von Fristen,
Verhalten im Termin, die Durchführung der Beweis-
aufnahme und Reaktionen auf Entscheidungen
1. Klageeinreichung 

Zuständigkeit, Eilanträge, Inhalt (vorweggenom-
mene Erwiderung?)

2. Klageerwiderung

Dr. Nikolaus Stackmann

– Vorsitzender einer allgemeinen
Zivilkammer mit einer Spezial-
zuständigkeit auf dem Gebiet des
Bank- und Kapitalanlagerechts
am Landgericht München I.

– Autor und Co-Autor diverser
Bücher und Aufsätze. Schwer  -
 punkt: Zivilprozesrecht

3. Notwendigkeit weiterer Schriftsätze 

(Wiederholungen?)
4. Terminsablauf

5. Richterliche Pflichten und ihre Grenzen,

Befangenheit

6. Beweisverfahren, dabei auch § 142 ZPO 

(Anordnung der Urkundsvorlage)
7. Beweiswürdigung 

(Verhalten in der Schlusserörterung)
8. Fristen nach Entscheidungen, Vorberei-

tung bzw. Abwehr von Rechtsmitteln

Arbeitsrecht

RA FAArb Dr. Robert von Steinau-Steinrück (Luther), Berlin

Umgang mit dem Betriebsrat in der Krise des Unternehmens

11.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

1. Rechtlicher und institutioneller Rahmen

Voraussetzungen für die Einrichtung eines
Betriebsrats – Formen – Regelungskompetenzen
der Betriebsparteien

2. „Arbeitgeberforderungen“ und Mitbe-

stimmungsrechte des Betriebsrats

3. Durchsetzbarkeit der Forderungen

Verhandlungsmittel des Arbeitgebers; Druckmittel;
Gegenforderungen des Betriebsrats; Druckmittel;
mögliche Reaktionen des Arbeitgebers

Dr. Robert von Steinau-

Steinrück

– Partner bei Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft

– 2009 von dem renommierten
Best-Lawyer-Handbuch als “Best
Lawyer in Germany” im Bereich
Arbeitsrecht ausgezeichnet

4. Besonderheiten bei Insolvenz und/oder

Betriebsübergang

Interessenausgleich, Sozialplan, Nachteilsausgleich
5. Verhandlungsstrategien

Optimale Vorbereitung, Kommunikationstechni-
ken, Verhandlungstaktik, Deeskalationsmaßnah-
men

6. Scheitern der Verhandlungen – Eini-

gungs stelle

Optimale Vorbereitung des Verfahrens vor der
Einigungsstelle, Anfechtbarkeit des Einigungsstel-
lenspruches

7. Betriebliche Bündnisse für Arbeit

Müller, Der RA im WEG-Prozess (Forts.)

– Der “Einzelfall”  und die Gebrauchsmöglichkeit
als Maßstab im § 16 Abs. 4 WEG bei Maß-
nahmen der  Instandsetzung  

– Die Abgrenzung der  modernisierenden

Instandsetzung zur Modernisierung und bauli-
chen  Veränderung  

– Die Stimmkraft bei  Wahrnehmung der neuen
Beschlusskompetenzen

→ Anmeldeformular: Seite 12
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Scheungrab-Seminare
für Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter

Teilnahmegebühr für jedes der drei Scheungrab-Ganztags-Seminare

– für DAV-Mitglieder und Fachangestellte bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)

– Für Nichtmitglieder und Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 250,00 zzgl. MwSt (= € 1297,50)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin  zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzleimanagement 
– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung”, der Arbeitsgruppe “Juristenausbildung” und
– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (C.H.Beck)

RiArbG Helmut Holzer, Regensburg

Die Betriebsratswahlen 2010

05.02.2010: 13:00 bis ca. 20:0 0 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Es werden die Voraussetzungen für die ord-
nungsgemäße Durchführung einer Betriebsratswahl
mit den möglichen Fehlerquellen dargestellt und die
Rechtsfolgen bei Verfahrensfehlern aufgezeigt.

1. Allgemeine Wahlvoraussetzungen

Betriebsbegriff –Wahlberechtigung, Wählbarkeit
2. Vereinfachtes und normales Wahlver  fah-

ren

3. Einsetzung und Aufgaben des Wahl -

vorstandes

4. Erstellung der Wählerliste und des Wahl-

ausschreibens

Voraussetzungen eines „leitenden Angestellten“ –
Geschlechterquote – Formalien des Wahlausschrei-
bens

Helmut Holzer

Seit mehr als 20 Jahren Arbeitsge-
meinschaftsleiter für Rechtsreferen-
dare, seit mehr als 10 Jahren Refe-
rent bei Seminaren für Arbeitsrecht
und Betriebsverfassungsrecht

5. Wahlvorschläge und Vorschlagslisten 

Formale Anforderungen – heilbare und nicht heil-
bare Mängel

6. Wahlvorgang und Stimmauszählung

Formalien der Briefwahl – ungültige Stimmzettel
7. Wahlergebnisses und Konstituierung des

Betriebsrates

8. Anfechtung und Nichtigkeit der Wahl

Formale Voraussetzungen – Anfechtungsgründe
und Rechtsfolgen –Nichtigkeitsgründe

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90 )
– für Nicht mitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)

Thomas Holbeck

als langjähriger Arbeitsrichter
erfahrener Praktiker:
– seit vielen Jahren vielfältige Fort-

bildungs- und Vortragstätigkeit
vor Rechtsanwälten, Arbeitge-
bern, Betriebsräten

– Buchautor
– Ausbildung von Referendaren

und langjähriger Repetitor

RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg

Arbeitsrecht aktuell

Wiederholung: 14.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Wie in jedem Jahr hat sich im Arbeitsrecht

auch heuer einiges getan:

Arbeitsrecht ist vor allem Richterrecht. Die
ergangene Rechtsprechung des BAG ist wieder sehr um -
fangreich. Die ausufernde Zahl von Entscheidungen
ständig zu verfolgen und durchzuarbeiten, ist in der
anwaltlichen Praxis allein aus Zeitgründen kaum zu
bewerkstelligen. Diese Arbeit abzunehmen und Sie auf

den neuesten Stand der Rechtsprechung zu bringen, ist
Ziel des Seminars.

Wichtige Urteile vor allem des letzten Jahres werden
besprochen und in Kontext gestellt zur bisherigen Recht-
sprechung sowie erkennbare Tendenzen aufgezeigt.

.
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→ Anmeldeformular: Seite 12

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto 
Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

01.12.2009: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

1. Grundlagen und Folgen der Zwangsvollstreckung – insbe-

sondere Forderungspfändung

Titel, Klausel, Zustellung: was noch ist wichtig?! – Vollstreckung mit
mehreren vollstreckbaren Ausfertigungen desselben Titels

2. Ordnungsgemäße Bezeichnung der Par -teien und der zu

pfändenden Forderungen

3. Rangfragen

Vorläufiges Zahlungsverbot: Fristberechnung – Umfang der Rang-
wahrung – Ruhendstellen der
Pfändunge 

4. Die Bank als Drittschuldnerin

Kontoauszüge für den Gläubiger – Pfändung in Dispo, Und-Konten,
Oder-Konten, Konten für mehrere Berechtigte, Sparbücher, Bauspar-
verträge, Girokonten, Dispokredit ... – Zugriff auf Schließfächer –
Verrechnungsbefugnisse der Bank – Vorrats- und Dauerpfändung –
Pfändungsschutz bei Sozialleistungen

5. Schuldner– und Gläubigermöglichkeiten zur effektiven

Durchsetzung der eigenen Ansprüche: §§ 765 a ZPO ff.

6. Gekonnte Informationsbeschaffung – Umfang der Dritt-

schuldnererklärung

Folgen und Probleme bei Nichtabgabe? – Klagemöglichkeiten?
7. Pfändung von Lebensversicherungen, Riester & Rürup:

Auswirkungen des Ge setzes zur Sicherung der Altersvor-

sorge

8. Ausblick auf die massiven Änderungen durch Kontopfän-

dungsnovelle

Einführung des P-Kontos – Änderungen im 
§ 850 k ZPO und § 55 SGB I

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

RVG Intensiv-Training
Aktuelle Rechtsprechung – intensives Training

02.02.2010: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

Aktuelles Wissen gepaart mit Sicherheit in der Anwendung

der Vorschriften – nur so gelingt eine richtige Kostennote

auch in schwierigen Fällen. 

1. Minenfeld Geschäftsgebühr

– Argumente zu den Bemessungskriterien
– Anwendung und Umsetzung des § 15 a RVG: Klage, Mahnver-

fahren und Kostenfestsetzung auf Kläger und Beklagtenseite
– Taktik
– Anrechenvorschriften auch bei unterschiedlichen Streitwerten,

Klage, Widerklage und Klageänderungen 
– Problematik bei mehreren Auftraggebern
– Schwierige Anrechensituationen bei unterschiedlicher Beteiligung
– Anrechnungssituation bei PKH - § 55 Abs. 5 RVG
– Reihenfolge von Anrechnung und Abgleichung
– Geschäftsgebühr für Deckungsanfrage: Ersatzpflicht für den Geg-

ner!?
2. Argumente und „Munition“ gegen Rechtsschutzversiche-

rung und Staatskasse

3. Die aktuelle Kostenrechtsprechung des BGH zu den 

übrigen Brennpunkten

4. Sich einigen bringt immer Geld! 

– Auch bei erfolglosem Einigungsversuch
– Einigung auch über nicht anhängige Ansprüche und vorgericht-

licher Tätigkeit
5. Terminsgebühr – Gebührenchance voll nutzen

– Gerichtliche und außergerichtliche Verhandlungen
– Besprechungen mit der Gegenseite über anhängige und nicht 

anhängige Ansprüche zur Erledigung
– Anträge zur Prozess- und Sachleitung
– Entscheidungen im schriftlichen Verfahren
– volle Gebühr trotz Säumnis – Vergleiche im schriftlichen Verfahren 
– alle Anwendungsfälle ausführlich und sicher

6. Anfall und Erstattungsfähigkeit der Gebühren der 

Berufungsinstanz

7. Umsatzsteigerung durch gekonnte Mandatsführung 

8. Erstattungsfragen bei Korrespondenzkollegen und Haupt-

und Unterbevollmächtigten

9. Diskussionen - Fälle - Übersichten 
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Zwangsvollstreckung contra Insolvenz
Wer darf was, in welchem Umfang und vor allem wie lange?

Seminar für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei

03.02.2010: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

1. Regel- und Verbraucherinsolvenzverfahren

– Eröffnungsgründe – Antragsberechtigte – Sicherungsmaßnahmen
– Forderungsanmeldung – Rangklassen 
– Feststellen und Bestreiten von Forderungen - Feststellen für den

Ausfall – Ausfallberechnung . . .
–Die verschiedenen Gläubigerarten
– Insolvenzpläne – richtig lesen und auslegen

2. Die Folgen der Verfahrenseröffnung

– auf anhängige andere zivilrechtliche Verfahren 
– auf die Kostenfestsetzung
– auf die Zwangsvollstreckung
–Rückschlagsperre

3. Ab- und Aussonderung, Ausfallbezifferung, Verwertungs-

möglichkeiten und -kosten

4. Anfechtung

– kongruente und inkongruente Deckung
– Fristen
– ... auch Insolvenzverwalter sind Menschen ...

5. Restschuldbefreiung 

– Voraussetzungen und Wirkungen
– Möglichkeiten des Gläubigers: Versagung bzw. Widerruf
– Ausgenommene Forderungen – so machen Sie die Forderungen des

Mandanten insolvenzfest!

6. Aktuelle Entscheidungen des BGH z.B. auch zur Aufrech-

nungslage/Anfechtung von Honorarforderungen des

Anwaltes

7.  Die Auswirkungen des Gesetzes zur Sicherung der Alters-

vorsorge

8. Auswirkungen des neuen Unterhaltsrechts

9. Ausblick auf Änderungen im Verbraucherinsolvenz  -

verfahren
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Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren
sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatz-
teilnehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch,
ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Semi-
nar nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbei-
tungs gebühr in Höhe von €25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum
verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung
keinen Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Wegbeschreibung zum Amerikahaus

Adresse

Karolinenplatz 3, 80333 München: 2. Stock, Raum 205

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27).
Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer
von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)
– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o
– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

Die MAV&schweitzer.Seminare

sind ein Gemeinschaftsprojekt von MAV Münchener Anwaltverein e.V. und Schweitzer Sorti-

ment, München: Konzeptionen aus einem Guss – resultierend aus zwei unterschiedlichen Erfahrungs ansätzen

Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Konzeptionen, Themen- und Referenten auswahl. Die Durch-
führung der Seminare erfolgt durch die MAV GmbH.

MAV GmbH

Karolinenplatz 3

(Amerikahaus), Zimmer 207
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Dr. Martin Stadler

Telefon 089. 552 633-97
eMail m.stadler@mav-service.de

Schweitzer Sortiment

Lenbachplatz 1 (gegenüber
vom Alten Botanischen Garten)
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Helmut Winkler

Telefon 089. 55 134-2 60 
eMail h.winkler@
schweitzer-online.de

Münchener AnwaltVerein e.V.
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→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

MAV&schweitzer.Seminare

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis für DAV-Mitglieder bzw. Sonderpreis (→ S. 8) / ohne DAV-Mitgliedschaft

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 11) an für folgende/s Seminar/e:   

Bonefeld, Erbrecht + Rechnen [ 2 ] 08.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Parhofer/Hussain, Die Patientenverfügung [ 2 ] 02.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Westpfahl/Wilkens, Grenzüberschreitende Insolvenz ... [ 3 ] 19.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schüppen, Unternehmensbewertung für Juristen [ 3 ] 20.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Teichmann, SPE, GmbH oder Limited? [ 4 ] 26.02.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, UWG 2009 aktuell [ 4 ] 16.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

von Wietersheim, Die neue VOB/A 2009 [ 4 ] 03.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1

Sternel, Aktuelle Probleme des Mietrechts [ 5 ] 04.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Baurecht aktuell [ 6 ] 09.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Koeble, Die neue HOAI 2009 [ 6 ] 11.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Müller, Der RA im WEG-Prozess [ 6 ] 15.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Stackmann, Das erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen [ 7 ] 18.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

v. Steinau-Steinrück, Umgang m. d. Betriebsrat in der Krise [ 7 ] 11.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Arbeitsrecht aktuell [ 8 ] 14.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holzer, Die Betriebsratswahlen 2010 [ 8 ] 05.02.10: 13:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 1)

Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto [ 9 ] 01.12.09: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)

Scheungrab, RVG Intensiv-Training [ 9 ] 02.02.010: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)

Scheungrab, Zwangsvollstreckung contra Insolvenz  [ 10 ] 03.02.010: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3
80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

M XI/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei
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MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und Europäischem
Gerichtshof für Menschenrechte. Neu im Programm und schon deshalb
von besonderem Interesse wird ein von der Vereinigung der Europäischen
Verwaltungsrichter (VEV) in englischer Sprache veranstalteter Arbeitskreis
zum Thema „Richterliche Unabhängigkeit und Richtergehalt“ sein. Das
Programmheft erscheint im Februar 2010. Ausführlichere Informationen
finden Sie unter http://www.vrv-bw.de/freiburg2010/.

Verkehrsanwälte Info

Neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Höhe der
Stundensätze im Rahmen der Reparaturkostenabrech-
nung nach einem Verkehrsunfall

Der für das Schadensersatzrecht zu-
ständige VI. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat in seiner Entscheidung
vom 20. Oktober 2009 - VI ZR 53/09 -
an seiner bereits im sog. Porsche-Urteil
(BGHZ 155, 1) geäußerten Rechtsauf-
fassung festgehalten, dass der Geschä-
digte seiner Schadensberechnung
grundsätzlich die üblichen Stundenver-
rechnungssätze einer markengebunde-
nen Fachwerkstatt zugrunde legen darf,
die ein von ihm eingeschalteter Sach-
verständiger als Wert auf dem allgemei-
nen regionalen Markt ermittelt hat. Will
der Schädiger den Geschädigten unter
dem Gesichtspunkt der Schadensmin-
derungspflicht im Sinne des § 254 Abs.
2 BGB auf eine günstigere Reparaturm-
öglichkeit in einer mühelos und ohne Weiteres zugänglichen "freien
Fachwerkstatt" verweisen, muss der Schädiger darlegen und ggf. be-
weisen, dass eine Reparatur in dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard
her der Reparatur in einer markengebundenen Fachwerkstatt entspricht. 

Ist dies der Fall, kann es für den Geschädigten gleichwohl unter dem
Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht unzumutbar sein, sich
auf eine Reparaturmöglichkeit in dieser Werkstatt verweisen zu lassen.
Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge bis zum Alter von 3 Jahren. Denn
bei neuen bzw. neuwertigen Kraftfahrzeugen muss sich der Geschä-
digte im Rahmen der Schadensabrechnung grundsätzlich nicht auf an-
dere Reparaturmöglichkeiten verweisen lassen, die ihm bei einer
späteren Inanspruchnahme von Gewährleistungsrechten, einer Herstel-
lergarantie und/oder Kulanzleistungen Schwierigkeiten bereiten könnten. 

Auch bei älteren Kraftfahrzeugen kann es für den Geschädigten unzu-
mutbar sein, sich im Rahmen der Schadensabrechnung auf eine alter-
native Reparaturmöglichkeit außerhalb einer markengebundenen
Fachwerkstatt verweisen zu lassen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn
der Geschädigte konkret darlegt, dass er sein Kraftfahrzeug bisher stets
in der markengebundenen Fachwerkstatt hat warten und reparieren las-
sen oder sein besonderes Interesse an einer solchen Reparatur durch
eine konkrete Reparaturrechnung belegt. 

Den vollständigen Text der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs 
finden Sie hier:
http://verkehrsanwaelte.de/news/news13_2009_punkt1.pdf, 
PDF-Datei (110 KB)

Beweisverwertungsverbot bei Messungen mit Verkehrs-
kontrollsystem Typ VKS 

Das Amtsgericht Lünen hat durch Beschluss vom 14.10.2009 - 16 OWi-
225 Js - entschieden, dass ein Tatfoto, das am 29.01.2009 aufgrund
einer Verkehrsüberwachung mittels Videoaufzeichnung mit dem 
Verkehrskontrollsystem Typ VKS aufgenommen wurde, nicht verwertet
werden darf. Das Amtsgericht Lünen hat unter Berufung auf die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11.08.2009 festge-
stellt, dass das in den Akten vorhandene Fahrerfoto unter Verstoß gegen
ein verfassungsrechtlich begründetes Beweiserhebungsverbot gewon-
nen wurde, da in Nordrhein-Westfalen keine bundeseinheitliche 
Ermächtigungsgrundlage für ein verdachtsunabhängiges Videografie-
ren des laufenden Verkehrs existiert. Nach Ansicht des Amtsgerichts
Lünen folgt aus dem Beweiserhebungsverbot im konkreten Fall auch
ein Beweisverwertungsverbot, da es sich bei der zur Last gelegten Tat
nicht um eine Straftat von erheblicher Bedeutung, sondern lediglich um
eine Ordnungswidrigkeit gehandelt hat, so dass das Interesse des 
Staates an der funktionierenden Strafrechtspflege hinter dem Grund-

recht des Betroffenen auf informatio-
nelle Selbstbestimmung zurücktreten
muss. http://verkehrsanwaelte.de/news/
news13_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei
(140 KB)

DEKRA Certification GmbH 
darf nicht für die DEKRA Zerti-
fizierung auf den mit Fachan-
waltschaftenverwechselungs-
fähigen Gebieten werben

Das Landgericht Köln hat am
13.10.2009 eine einstweilige Verfü-
gung - 31 O 607/09 - erlassen, mit der
der DEKRA Certification GmbH und der
DAZ GmbH die Werbung für eine

DEKRA Zertifizierung auf den mit Fachanwaltschaften verwechselungs-
fähigen Gebieten untersagt wird. Untersagt wurde die Werbung auch
für den Bereich Verkehrsstrafrecht. 

Nochmals DEKRA Zertifizierung

Der Rechtsmarkt ist insbesondere im Verkehrsrecht hart umkämpft. Um
auf Dauer auf dem Markt bestehen zu können, ist es erforderlich, dass
die Anwaltschaft hoch qualifizierte Rechtsdienstleistungen anbietet. 
Um die Kompetenz der Anwaltschaft auch nach außen hin zu signali-
sieren, wurde der Fachanwalt für Verkehrsrecht eingeführt. Da dieser
auf große Resonanz bei der rechtsuchenden Bevölkerung stößt, wundert
es nicht, dass es Institutionen gibt, die im Windschatten des Fachan-
waltes ihre Geschäfte machen wollen. Hierzu gehört auch die DEKRA-
Certification GmbH, die unter anderem eine Zertifizierung für
Rechtsanwälte im Bereich des Fahrerlaubnisrechtes anbietet. Der Ge-
schäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht hält
die DEKRA-Zertifizierung für unseriös. Voraussetzung für die DEKRA-
Zertifizierung ist die Absolvierung eines zweistündigen Multiple-Choice
Tests sowie der Nachweis von 10 bis 30 bearbeiteten Fällen aus dem
Rechtsgebiet innerhalb von 4 Jahren. Durch die DEKRA-Zertifizierung
werden somit keine besonderen Kenntnisse nachgewiesen, so dass die
Werbung mit dem DEKRA Zertifikat nach Auffassung des Geschäfts-
führenden Ausschusses irreführend sein kann. Darüber hinaus ist der
Geschäftsführende Ausschuss der Auffassung, dass die Führung des
DEKRA Zertifikates gegen § 7 Abs. 2 BORA verstößt. Von daher laufen
Kollegen, die das DEKRA Zertifikat führen, nicht nur Gefahr, sich 



gang bei der Bank oder Sparkasse unwiderruflich wirksam. Auch ein so-
fort entdeckter Fehler kann dann grundsätzlich nicht mehr korrigiert
werden. Hintergrund ist, dass für Überweisungen nur noch die richtige
Kontonummer und Bankleitzahl maßgeblich sein werden. Bisher hatte

die Bank den Empfän-
gernamen zumindest
bei beleghaften Über-
weisungen mit der
Kontonummer abzu-
gleichen. "Da für die
richtigen Angaben
nun die Verbraucher
haften, können Zah-
lendreher oder Ver-
wechslungen bei den
langen Zahlenreihen
für sie in Zukunft fi-
nanzielle Nachteile be-
deuten", so Straub.

Problematisch ist auch die neue, generell verschuldensunabhängige 
Mithaftung, wenn Zahlungskarten abhandenkommen. Seit dem
31. Oktober 2009 muss der Bankkunde bei einem Kartendiebstahl mit
anschließendem Kartenmissbrauch immer damit rechnen, dass er 
150 Euro des Schadens selbst zu übernehmen hat. Bei grob fahrlässigem
Verhalten, etwa im Umgang mit der PIN-Nummer, geht der eventuell
höhere finanzielle Schaden auf seine Rechnung.

Neues vom DAV

Anwältinnenpreis des Deutschen Anwaltvereins – 
„Maria-Otto-Preis“

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins hat den „Maria-Otto-Preis“
beschlossen. Mit dieser Auszeichnung ehrt der DAV Rechtsanwältinnen,
die sich in Beruf, Justiz, Politik und Gesellschaft verdient gemacht haben
oder eine besondere Vorbildfunktion für Anwältinnen darstellen. Damit
soll das Engagement von Anwältinnen mehr als bisher gewürdigt wer-
den. Der Preis beschränkt sich allerdings nicht nur auf Anwältinnen, er
kann auch an andere Personen oder Organisationen verliehen werden,
die sich im besonderen Maße um die Belange der Anwältinnen verdient
gemacht haben. Benannt ist der Preis nach Rechtsanwältin Dr. Maria
Otto. Diese wurde 1922 durch das Bayerische Staatsministerium der Ju-
stiz als erste deutsche Anwältin in München zugelassen. Der Preis wird
Anfang 2010 erstmalig verliehen. Erste Preisträgerin wird Frau Rechts-
anwältin Dr. Gisela Wild von der Kanzlei Taylor Wessing in Hamburg
sein. Sie ist vor allen Dingen als Vertreterin der Klägerinnen im so ge-
nannten „Emma-Prozess“ und durch ihre erfolgreich eingelegte Verfas-
sungsbeschwerde gegen das Volkszählungsgesetz bekannt geworden.
Mit diesem Urteil wurde das heute so bedeutsame Grundrecht der „in-
formationellen Selbstbestimmung“ geschaffen. Zur Pressemitteilung:
www.anwaltverein.de/interessenvertretung/presse mitteilungen/pm-2109

Anwaltsblatt: BVerfG rüffelt Instanzgerichte für über-
lange Verfahren (14 Jahre und mehr)

Das Problem kennen viele Anwälte: Überlange Verfahren vor Gericht. Das
Bundesverfassungsgericht hat jetzt gleich in mehreren aktuellen Ent-
scheidungen festgestellt: Je länger der Prozess dauert, desto schneller
muss das Gericht arbeiten. Bei einem seit 14 Jahren anhängigen Verfah-
ren müsse das Gericht der ersten Instanz alle Mittel der Verfahrensbe-
schleunigung nutzen. Ansonsten sei das Recht auf effektiven Rechtsschutz

berufsrechtlichen Maßnahmen der Kammer ausgesetzt zu sehen. Sie
müssen auch damit rechnen, dass sie wettbewerbsrechtlich auf Unter-
lassung in Anspruch genommen werden, denn berufsrechtliche 
Verstöße können auch wettbewerbsrechtlich relevant sein. 

Sozialversicherungsträger als Legalzessionar hat keine
Klagebefugnis im Wohnsitzstaat des Geschädigten

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 17. Sep-
tember 2009 Rechtssache C-347/08 - verneint, dass ein Sozialversiche-
rungsträger als Legalzessionar der Ansprüche des unmittelbar bei einem
Autounfall Geschädigten vor den Gerichten des Mitgliedsstaates seiner
Niederlassung gegen den in einem anderen Mitgliedsstaat niedergelas-
senen Versicherer des mutmaßlichen Unfallverursachers unmittelbar
Klage erheben kann. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news12_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei 

Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen
Fachwerkstatt bei fiktiver Abrechnung

Das Amtsgericht München hat durch Urteil vom 09.09.2009 - Ge-
schäftsnummer: 341 C 19543/09 - entschieden, dass auch bei fiktiver
Abrechnung der Ersatz der erhöhten Stundenverrechnungssätze einer
markengebundenen Fachwerkstatt verlangt werden kann. Der Geschä-
digte muss sich nicht auf Stundensätze von Fachwerkstätten oder son-
stigen freien Werkstätten verweisen lassen.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news12_2009_punkt3.pdf, PDF-Datei 

Weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden Sie auf
deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de.

Die Verbraucherzentrale 
informiert

Bei Überweisungen besonders gut aufpassen 
Zahlendreher können sich in Zukunft nachteilig auswirken

Im Zahlungsverkehr sind Ende Oktober eine Reihe von neuen gesetzli-
chen Regelungen in Kraft getreten. Die Kreditinstitute haben  ihre Kunden
darüber informiert und  entsprechend angepasste Geschäftsbedingun-
gen versandt. Neben den positiven Neuerungen, zu denen die Be-
schleunigung der Zahlungen und die verbesserte Entgelttransparenz
gehören, gibt es für die Verbraucher auch negative Änderungen. 
"Besonders sorgfältig müssen Verbraucher künftig mit Überweisungen
umgehen", mahnt Sascha Straub, Finanzexperte der Verbraucherzen-
trale Bayern. Überweisungsaufträge werden künftig bereits mit dem Zu-
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holm-Programm (KOM(2009) 262 endgültig) kritisch diskutiert (s. EiÜ
23/2009). In dem Entwurf wird unter anderem gefordert, dass die Fol-
genabschätzung bei neuen Gesetzgebungsvorschlägen auch Grund-
rechtsimplikationen abprüfen sollte. Im Bereich des Europäischen

Vertragsrechts fordert das Par-
lament die Schaffung eines op-
tionalen Instruments. Für das
Strafrecht wird ein ehrgeiziges
Rechtsinstrument zu den Ver-
fahrensrechten auf der Grund-
lage der Unschuldsvermutung
gefordert. Bei der Aussprache
wurde unter anderem zu Be-
denken gegeben, dass im Ge-
gensatz zu den Vorgänger-

programmen von Tampere und Den Haag ein Kontrollmechanismus für
die Anwendung des Stockholm-Programms eingeführt werden müsse,
um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen. 

DAV übernimmt die Domain www.berufsordnung.de

Mit freundlicher Erlaubnis der Kollegen HÄRTING Rechtsanwälte aus Ber-
lin hat der DAV die Domain www.berufsordnung.de übernommen. Ur-
sprünglich wurden Kolleginnen und Kollegen über diese Domain auf eine
Webseite der Rechtsanwälte HÄRTING geleitet, wo sie aktuelle Fassungen
der Bundesrechtsanwaltsordnung bzw. der Berufsordnung der Rechtsan-
wälte finden konnten und damit ihren Informationspflichten nach § 5 TMG
nachkommen konnten. Da die Website der Rechtsanwaltskanzlei um-
strukturiert wurde, hat der DAV diese Domain übernommen. Sie führt nun
zu einer Seite der DAV-Homepage, von wo Sie auf die aktuellen Fassungen
der BRAO, der BORA, der FAO und des RVG weitergeleitet werden.

Nutzen Sie die Vorteile der 
DAV-Fortbildungsbescheinigung

Als Mitglied eines örtlichen Anwalt-
vereins können Sie Ihr Fort-
bildungsengagement mit der Fort-
bildungsbescheinigung des DAV
jetzt noch besser nach Außen
kenntlich machen. Wenn Sie dem
DAV gegenüber anwaltsorientierte
Fortbildungen von insgesamt min-
destens zehn Stunden im Kalender-
jahr nachweisen, erhalten Sie eine
DAV-Fortbildungsbescheinigung in
Form einer Urkunde, die die einge-
reichten Fortbildungen einzeln aus-
weist. Sie können diese Urkunde
auch im PDF-Format erhalten, um
sie beispielsweise auf Ihrer Kanz-
leihomepage zu präsentieren.

Als Inhaber einer aktuellen DAV-Fortbildungsbescheinigung werden 
Sie in der Suchmaschine der Deutschen Anwaltauskunft 

– www.anwaltauskunft.de – 

besonders hervorgehoben und können sich zusätzlich das Fortbil-
dungssymbol, beispielsweise zur Verwendung auf Briefköpfen, Visiten-
karten oder auf Ihrer Homepage, herunterladen.
Den Antrag und weitere Informationen zur DAV-Fortbildungsbescheini-
gung und dem Fortbildungssymbol, den Voraussetzungen und Verwen-
dungsmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.dav-fortbildung.de.

verletzt, selbst wenn die Verzögerungen auch zum Teil den Parteien an-
zulasten seien. Im November-Heft des Anwaltsblatts ist der Beschluss der
3. Kammer des Ersten Senats vom 2. September 2009 (1 BvR 3171/08)
veröffentlicht. Sie können ihn auch unter www.anwaltsblatt.de lesen. 

Berufsbegleitende Weiterbildung mit LL.M.-Abschluss 

Seit Juni 2009 bietet der DAV in Kooperation mit der FernUniversität in
Hagen den neuen Fernstudiengang „Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“
an. Die Besonderheit des Masterstudiengangs ist die zeitliche und örtli-
che Flexibilität und die Möglichkeit, den LL.M.-Titel auch berufsbeglei-
tend zu erwerben. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte können dabei
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Anwaltsrecht sowie in weiteren pra-
xisrelevanten Rechtsgebieten auf wissenschaftlichem Niveau vertiefen.
Einen Vorteil bietet der Online-Zugang zu den Studienmaterialien und
zur virtuellen Lernplattform der FernUniversität in Hagen. Zurzeit erhal-
ten die Teilnehmer auch einen Zugang zu wichtigen Online-Fachbiblio-
theken. Der Studienbeginn ist jederzeit möglich. Nähere Informationen
finden Sie unter www.dav-master.de.

Zweigstelle ist keine Zweitkanzlei: 
§ 5 BORA ist aufgehoben worden

Nach der teilweisen Beanstandung von § 16a BORA im Frühjahr dieses
Jahres hat das Bundesjustizministerium nun auch § 5 BORA aufgehoben,
wie das Anwaltsblatt erfahren hat. Der Satzungsversammlung fehle die
erforderliche Satzungskompetenz. Die vierte Satzungsversammlung
hatte in ihrer Sitzung am 15. Juni 2009 beschlossen, dass die Regelun-
gen zur Kanzlei in § 5 BORA auch für die Zweigstelle gelten sollten (siehe
AnwBl 7/2009, S. VIII). Die Entscheidung des Bundesjustizministeriums
kann noch beim Anwaltssenat des BGH angefochten werden. Darüber
könnte die Satzungsversammlung in ihrer Sitzung am 6./7. November
2009 entscheiden. Das Anwaltsblatt wird berichten.

DAV-Initiative zu § 244 StGB

Der Strafrechtsausschuss des DAV fordert den Gesetzgeber auf, das
„Mitsichführen“ eines „anderen gefährlichen Werkzeugs“ beim Dieb-
stahl ohne Verwendungsabsicht nicht mehr unter die erhöhte Strafdro-
hung des § 244 StGB zu stellen, zumindest aber durch Einführung eines
minderschweren Falles in einem noch zu schaffenden § 244 Abs. 4 StGB
eine Abstufung der Sanktion zu ermöglichen. Der Strafrechtsausschuss
hat mit seiner Stellungnahme auf die Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 3. Juni 2008 (3 StR 246/07 vgl. StrafverteidigerForum
2008, 392) reagiert. 

Neuer Fünf-Jahresplan Freiheit, Justiz, Sicherheit – 
Parlament

Bei der ersten gemeinsamen Sitzung des Rechtsausschusses, des Aus-
schusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Aus-
schusses für konstitutionelle Fragen am 8. Oktober 2009 wurde der
Entwurf der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Stock-
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BORA-Neuregelung zur Ablehnung der Beratungshilfe

Die Satzungsversammlung hatte am 14. November 2008 beschlossen,
einen neuen § 16a in die Berufsordnung der Rechtsanwälte einzufügen.
Die neue Regelung befasst sich mit den Voraussetzungen, unter denen
eine Ablehnung der Beratungshilfe durch den Rechtsanwalt nicht als 
Berufsrechtsverletzung zu werten ist. Der ursprüngliche Beschluss der Sat-
zungsversammlung wurde vom Bundesjustizministerium mit Bescheid
vom12. März 2009 teilweise aufgehoben (vgl. BRAK-Mitteilungen 2009,

64 f.). Die nicht durch die BMJ-Aufhebung be-
troffenen Teile der Neuregelung von § 16a BORA
sind nun zum 1. September 2009 in Kraft 
getreten. Den Wortlaut der Neuregelung in 
§ 16a BORA finden Sie unter:http://www.brak.de/
seiten/pdf/Berufsregeln/ BORAStand01.09.09.pdf

BGH hat entschieden: § 15a RVG auch
auf Altfälle anwendbar

II. Zivilsenat weist VIII. Senat in die Schranken

Durch den neuen § 15a RVG ist die folgenreiche
Rechtsprechung des BGH zur Anrechnung der
Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr end-
lich korrigiert worden. Unklar war jedoch bislang,
ob § 15a RVG auch auf Altfälle anzuwenden ist.
Dies hat der II. Zivilsenat des BGH nun bejaht und
dabei mehr als deutliche Worte zur Anrechnungs-
Rechtsprechung des VIII. Zivilsenates mit seinen
zum Teil „katastrophalen“ Folgen gefunden (Be-

schluss v. 2. September 2009, II ZB 35/07). Der Gesetzgeber habe mit dem
neu eingefügten § 15a RVG das RVG nicht geändert, sondern lediglich die
bereits bestehende Rechtslage klargestellt. Die Anrechnungsvorschrift
wirkt sich danach grundsätzlich im Verhältnis zu Dritten nicht aus, da sie
nur das Innenverhältnis zwischen Anwalt und Mandant betrifft. Auch
wenn eine außergerichtliche Geschäftsgebühr angefallen ist, ist somit die
Verfahrensgebühr - abgesehen von den in § 15a Abs. 2 RVG geregelten
Ausnahmen - grundsätzlich in voller Höhe festzusetzen. Die Entscheidung
wird im Anwaltsblatt 11/2009 vorgestellt. Das lesenswerte Urteil finden Sie
auch unter www.anwaltsblatt.de. 

Warnung: Vorsicht bei Weitergabe
Ihrer Kanzleidaten an „Verzeichnisse“

Aus der Kollegenschaft erreichen uns immer
wieder Hinweise, dass „Verzeichnisse“, „Inter-
netkarteien“ etc. gleichzeitig mit der Aufnahme
der „Basisdaten“ versuchen, einen kostenpf-
lichtigen Eintrag zur generieren. Oft wird damit
gelockt, dass der Eintrag der Basisdaten kosten-
los sei. Wenn man jedoch dann den Datenbo-
gen mit Daten versieht und unterschreibt, ist der
Auftrag erteilt. Gerade im Alltagsgeschäft eine

typische Falle. Wir bitten daher um Beachtung.

20 Jahre ARGE Internationaler Rechtsverkehr: 

Aus der Tradition in die Zukunft – 
Der Wettbewerb der Rechtsordnungen

Die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr des DAV hat am
18. September ihr 20jähriges Jubiläum mit einer ganztägigen Festver-
anstaltung in Berlin gefeiert. Zu den zahlreich erschienenen in- und aus-

RVG mit 28. Änderung

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hat seit seinem Inkrafttreten am 1.
Juli 2004 mit Einführung des neuen § 15a RVG die nunmehr bereits 28.
Änderung erfahren. Eine Übersicht über sämtliche Gesetzesänderungen
des RVG finden Sie auf unserer DAV-Webseite unter folgendem Link
http://www.anwaltverein.de/interessenvertretung/schwerpunkte/ 
anwaltsgebuehren.

Aufklärung der politischen Morde – 
Für ein rechtsstaatliches Russland!

Zum dritten Jahrestag der Ermordung der 
Menschenrechtsaktivistin Anna Politkowskaja
am 7. Oktober forderte der Deutsche Anwalt-
verein in einer gemeinsamen Erklärung mit 
insgesamt 17 russischen und deutschen Nichtre-
gierungsorganisationen die Aufklärung der Serie
politischer Morde an Journalisten, Anwälten und
Menschenrechtsverteidigern in Russland. Zu den
Unterstützern dieser Erklärung gehören Amnesty
International, Reporter ohne Grenzen und die
russische Nichtregierungsorganisation MEMORIAL.

Die Erklärung und die Unterstützer finden 
Sie hier: http://www.memorial.de/news/
200910121255343638.htm

Schranken für Prüfer

Der Bundesfinanzhof hat die Zugriffsrechte des Fiskus auf Computer-
dateien beschränkt. Betriebsprüfer dürfen demnach nur jene digitalen
Unterlagen einsehen, zu deren Aufbewahrung der Steuerzahler ver-
pflichtet ist. Verwehrt bleibt ihnen damit der Einblick in freiwillige Buch-
führungsunterlagen einer Anwaltskanzlei auf einer CD-ROM (AZ.: VIII R
80/06). Vor sieben Jahren war in der Abgabenordnung die „digitale Be-
triebsprüfung" eingeführt worden, die ein systematisches Durchrastern
großer Informationsmengen ermöglicht.

Opferrechtsreformgesetz: 
Abschaffung der Anschlussbefugnis
für Rechteinhaber gewerblicher
Schutzrechte verhindert

Fast hätte keiner mehr damit gerechnet: Der 
Gesetzgeber hat die geplante ersatzlose 
Streichung des § 395 Abs. 2 Nr. 2 StPO noch
kurz vor der Sommerpause aus dem 2. Opfer-
rechtsreformgesetz aufgegeben. Die Anschlus-
sbefugnis der Rechteinhaber bleibt damit
weiterhin in § 395 StPO verankert. Dies ist u. a.
dem Bemühen des DAV zu verdanken. Der DAV
hatte sowohl in der Anhörung im Deutschen
Bundestag als auch in einer Stellungnahme 
Nr. 30/2009 durch den Ausschuss Geistiges 
Eigentum für die Beibehaltung plädiert - und dies mit Erfolg, wie im
neugefassten § 395 Abs. 1 Ziff. 6 nachzulesen ist. Die Vorschrift räumt
Inhabern gewerblicher Schutzrechte die Möglichkeit ein, sich der erho-
benen öffentlichen Klage mit der Nebenklage anzuschließen. 

Das am 31. Juli 2009 verkündete Opferrechtsreformgesetz (BGBl. I S.
2280) trat am 1. Oktober 2009 in Kraft.
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Rentenbescheide teilweise unwirksam
DAV-Imagewerbung greift aktuelles Thema auf

„Wie viel Rente Sie bekommen, steht in
Ihrem Rentenbescheid. Wie viel Ihnen
zusteht, sagt Ihnen Ihr Anwalt.“ lautet
die Überschrift einer Anzeige der DAV-
Imagewerbung in der „Bild am Sonn-
tag“ vom 20. September 2009. Dabei
hat die Anzeige erneut ein aktuelles
Thema aufgegriffen. In den Tagen zuvor
hatte es zahlreiche Meldungen dazu ge-
geben, dass Rentenbescheide teilweise
fehlerhaft waren. Platziert wurde die An-
zeige in der „BamS“ auf den Ratgeber-
seiten direkt bei den Themen „Geld“
und „Recht“. 

Alles über die Imagewerbung „Vertrauen
ist gut. Anwalt ist besser.“ finden Sie
unter http://www.anwaltverein.de/
leistungen/werbung/werbekampagne. 
So können die Mitglieder der örtlichen
Anwaltvereine die Motive auch für Eigenwerbung der Kanzlei nutzen. 
Zahlreiche Beispiele lassen sich dort finden.

Das Motiv "Türspion" mit der Überschrift "Kompetente Rechtsberatung
sieht anders aus" (vgl. Depesche 30/09) finden Sie auch im Oktoberheft
von "Cicero".

Logonutzung

Der DAV begrüßt grundsätzlich die Verwendung seines Logos durch die
Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine. Die organisierten Kolleginnen
und Kollegen können sich so als Einheit darstellen und das Corporate
Identity erhöhen. Auch versucht der DAV selbst, in seiner Werbung das
Logo weiter zu verbreiten. De Mitgliedschaft im Anwaltverein kann
somit als „Marke“ wahrgenommen werden. Das Logo zum Herunter-
laden und den Hinweis der Nutzungsrechte finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de/leistungen.

Neu: Postkarten der DAV-Imagewerbung mit Aufdruck
der Kanzleiadresse

Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine können ab sofort die Postkarten
der DAV-Imagewerbung mit ihrer Kanzleiadresse bedrucken lassen.
Diese können dann als individuelles Werbemittel für die Mandanten-
bindung oder -gewinnung eingesetzt werden.

Sofern Sie den Aufdruck auf den Postkarten wünschen, können Sie bei
der Onlinebestellung einfach Ihre Adresse in das dafür vorgesehene Ein-
gabefeld einfügen. Zur optimalen Präsentation der Karten in Ihrer Kanz-
lei bieten wir Ihnen außerdem nun auch einen Kartenaufsteller an, den
Sie ebenfalls online bestellen können.

Weitere Informationen sowie die Bestellmöglichkeit finden Sie unter
http://anwaltverein.de/leistungen/werbung/werbekampagne/postkarten
Ebenfalls neu im Sortiment sind die Klemmschienen zum Aufhängen
der DAV-Plakate, die Sie unter http://anwaltverein.de/leistungen/wer
bung/ werbekampagne/plakate bestellen können.

Die Depeschen ab 2005 finden Sie im Archiv der DAV-Depeschen
auf der Homepage des DAV unter:
http://www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche

ländischen Gästen gehörten Vertreter aus Politik, Justiz, Anwaltschaft
und Presse.

Die Grußworte sprachen der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft,
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, der Staatssekretär
im BMJ, Lutz Diwell und der Präsident des DAV, Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer. 

Zentrale Fragestellun-
gen waren die Finanz-
krise, die persönliche
Haftung von Mana-
gern und das Thema
„Law - Made in Ger-
many“. Diese Themen
wurden von hoch-
karätigen Referenten
erörtert. Die Ju-
b i l äumsfes t sch r i f t
„Deutsches Recht im
Wettbewerb – 20
Jahre transnationaler
Dialog“ wurde vorge-
stellt.

Mehr Informationen zur Arbeitsgemeinschaft finden Sie
unter www.arge-inter.de.

Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung 
gründet neue Arbeitsgruppe

Zur Verstärkung der Nachwuchsförderung hat die Arbeitsgemeinschaft
Insolvenzrecht und Sanierung des Deutschen Anwaltvereins (DAV) eine
Arbeitsgruppe für "Junge Insolvenzrechtler" gegründet.

"Neben den bisherigen Arbeitsgruppen Verbraucherinsolvenz und Zwangs-
verwaltung ist dies die dritte Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft. Sie
wird in enger Kooperation mit dem FORUM Junge Anwaltschaft ins Leben
gerufen und soll insbesondere eine Kommunikations- und Austausch-
plattform für junge Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte werden, die am An-
fang ihrer beruflichen Tätigkeit einen
Schwerpunkt im Insolvenzrecht sehen",
erläutert Rechtsanwalt Horst Piepenburg,
Vorsitzender der DAV-Arbeitsgemein-
schaft Insolvenzrecht und Sanierung.

Die designierte Sprecherin der neuen Arbeitsgruppe ist Frau Rechtsan-
wältin Ilka Ninette Spriestersbach aus Koblenz. Eine erste gemein-
same Veranstaltung des FORUM Junge Anwaltschaft und
der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung für junge Insol-
venzrechtler findet am 15.12.2008 in Köln statt.

Ort: Mercure Hotel City Köln, Friesenstraße

Zeit: 15.12.2008, 9 - 17.30 Uhr (voraussichtlich)

Teilnahmegebühr: 50,00 €

Für die Teilnehmer der Veranstaltung gibt es ein Abrufkontingent im
Mercure Hotel Köln City. Bitte reserviert Euer Zimmer direkt im Hotel
unter dem Stichwort "ARGE Insolvenzrecht", Tel: (0221) 16140. Einzel-
zimmer: 104,00 € inkl. Frühstück

Ilka Spriestersbach ist zu erreichen unter insolvenzrechtler@davforum.de
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Pieroth/Silberkuhl (Hg.), Die Verfassungsbeschwerde –
Einführung • Verfahren • Grundrechte, ZAP Verlag – Lexis
Nexis Deutschland GmbH, Münster, 2008, XVIII und 
18 Seiten, 68,00 €, ISBN 978-3-8955-373-7 

Der vorliegende, aus Online-Kommentaren hervorgegangene Band 
unternimmt - soweit ersichtlich, erstmals - den Versuch, Verfahrens-
vorschriften des BVerfGG und Grundrechte des GG, die für die Einle-
gung einer Verfassungsbeschwerde relevant sein können, geschlossen
und einheitlich zu kommentieren. Als Herausgeber verantwortlich
zeichnen Pieroth, dessen zusammen mit Schlink verfasstes Lehrbuch
zu den Grundrechten sich als Standardwerk durchgesetzt hat, und der
bislang durch verfassungsrechtliche Veröffentlichungen nicht hervor-
getretene Vorsitzende Richter am BVerwG a. D. Silberkuhl.  

Während Silberkuhl sämtliche nach Auffassung der Herausgeber für
die Verfassungsbeschwerde „relevanten Vorschriften des GG“ erläu-
tert, tritt Pieroth selbst nicht als Autor des Werkes in Erscheinung. 
Stattdessen haben fünf seiner Schüler und Mitarbeiter den prozess-
rechtlichen Teil des Bandes bearbeitet. Einen Rechtsanwalt sucht man
vergeblich im Kreis der Bearbeiter; auch ist nicht erkennbar, dass einer
der Autoren jemals selbst mit der Einlegung einer Verfassungs-
beschwerde befasst war.     

Vorangestellt ist den Kommentierungen eine kurze – 10-seitige – „
Einführung“, die etwa zur Hälfte aus der Wiedergabe des vom BVerfG
herausgegebenen (und unter  www.bverfg.de abrufbaren) „Merk-
blatts“ besteht. Leider erreicht dieses „Merkblatt“, das einige – insge-
samt jedoch keineswegs ausreichende – Hinweise zur Einlegung einer
Verfassungsbeschwerde enthält, in der Praxis viele Beschwerdeführer
zu spät, weil es von der Gerichtsverwaltung erst geraume Zeit nach
Eingang der Verfassungsbeschwerde (und somit häufig nach 
Fristablauf) versandt wird.

Das Prozessrecht der Verfassungsbeschwerde ist voller Fallstricke. 
Darauf weist die „Einführung“ zu Recht hin (Rn. 13). Unbedingt 
zu beachten ist die Sorgfaltspflicht, sämtliche angegriffenen Entschei-
dungen einschließlich aller dort in Bezug genommenen Beschlüsse und
Schriftsätze dem BVerfG vorzulegen (Rn. 13). Der mit der Einlegung
von  Verfassungsbeschwerden nicht regelmäßig befasste Anwalt wird
auch dankbar für den Rat sein, die Frist nicht deshalb zu versäumen,
weil beim BVerfG die Faxgeräte oft besetzt sind – was allerdings 
erfahrungsgemäß nicht nur „kurz vor Mitternacht“ vorkommt 
(vgl. Rn. 13). 

In keinem Fall sollte man die Verfassungsbeschwerde jedoch per E-Mail
einlegen (was die „Einführung“, Rn. 3, „nach hier vertretener Auf-
fassung“ zur Wahrung der Schriftform genügen lassen will). Hartmann
hat zwar Recht, wenn er darauf verweist, das BVerfG habe die Frage
noch nicht entschieden (§ 93 BVerfGG Rn. 6). Gerade deshalb ist aber
im Interesse des Mandanten von diesem unsicheren Weg bis auf 
Weiteres Abstand zu nehmen.

Häufig meinen Mandanten (und Anwälte) nach einem verlorenen 
Prozess, die Fachgerichte hätten den Anspruch auf rechtliches Gehör
(Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt. Sofern gerade (auch) das letztinstanzli-
che Gericht kein Gehör gewährt hat, ist es seit dem Inkrafttreten des
Anhörungsrügengesetzes vom 09. 12. 2004     (BGBl. I, S. 3220 ff.)
wegen des Gebots der Rechtswegerschöpfung (§ 90 Abs. 2 Satz 1
BVerfGG) grundsätzlich erforderlich, zunächst innerhalb der – meist –
zweiwöchigen Frist eine Anhörungsrüge zu erheben. (In Strafsachen
beträgt diese Frist im Fall des § 356a StPO eine Woche; in anderen 
Fällen kann man dort gemäß § 33 a StPO auch noch Ablauf von zwei
Wochen die Gehörsverletzung beanstanden). Erst nach Zurückweisung
der Anhörungsrüge ist dann die Verfassungsbeschwerde wegen 
Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG zulässig.

Vielen Beschwerdeführern ist diese Problematik unbekannt; sie 
werden darauf vom letztinstanzlichen Gericht niemals und von ihrem
Anwalt nicht immer hingewiesen. Umso erfreulicher ist es, dass sich
Hartmann mit dem insoweit bestehenden Zulässigkeitserfordernis 
eingehend auseinandersetzt (§ 90 BVerfGG Rn. 185, 243 ff.). Zu Recht
räumt er auch der Erörterung der praktisch bedeutsamen und bis heute
nicht eindeutig geklärten Frage breiten Raum ein, ob mit der Ein-
führung der Anhörungsrüge nun Gegenvorstellungen und andere
außerordentliche Rechtsbehelfe auch bei der Verletzung von anderen
Verfahrensgrundrechten als dem Gehörsrecht obsolet geworden sind
(a. a. O. Rn. 244 ff.). Nach den – mit einer ausführlichen Liste von Fund-
stellen untermauerten - Angaben Hartmanns  soll dies  nach Ansicht
des BGH, des BSG, des BAG, des 10. Senats des BVerwG und einiger
anderer Gerichte nicht der Fall sein. 

Soweit Hartmann auf den Vorlagebeschluss des 5. Senats des BFH vom
26. 09. 2007 an den Gemeinsamen Senat der Obersten Gerichtshöfe
des Bundes (NJW 2008, 543) verweist, ist dies allerdings durch die
jüngste Entwicklung schon wieder überholt: Der 5. Senat hat seine
Vorlage mit Beschluss vom 01. 07. 2009 (NJW 2009, Heft 41, 3053)
zurückgenommen. Die im Vorlagebeschluss noch vertretene Auffas-
sung, eine Gegenvorstellung sei generell nicht mehr statthaft, hält der
5. Senat  nicht mehr aufrecht, nachdem der Erste Senat des BVerfG in
einem Beschluss vom 25. 11. 2008 (NJW 2009, 829) ausgeführt hatte,
eine Gegenvorstellung sei weder aus verfassungsrechtlichen Gründen
generell noch aus Gründen des einfachen Rechts offensichtlich 
unzulässig. Der Erste Senat stellt jedoch zum einen klar, dass eine 
(möglicherweise zulässige) Gegenvorstellung auf den Lauf der 
Monatsfrist für die Verfassungsbeschwerde keinen Einfluss hat. Zum
anderen könne aus Gründen des einfachen Rechts die Gegenvor-
stellung nur in den (aus Sicht der Praxis weniger wichtigen) Fällen zu
einer Änderung der Gerichtsentscheidung führen, in denen keine 
materielle Rechtskraft eintritt. Ob damit, wie Sangmeister in seiner 
Anmerkung zu dem neuen BFH-Beschluss (NJW 2009, Heft 41, 2053,
2054) meint, einer weitergehenden Rechtsprechung - die grundsätz-
lich bereit wäre, auch materiell rechtskräftige Entscheidungen aufgrund
einer Gegenvorstellung aufzuheben – nun „wohl ein für allemal der
Boden entzogen“ ist, bleibt abzuwarten. Als Anwalt wird man jeden-
falls nicht seine Hand dafür ins Feuer legen können, dass die Richter im
Zweiten Senat des BVerfG die Sache ebenso sehen wie ihre Kollegen
im Ersten Senat.          

Viele Anwälte unterliegen nach wie vor dem gravierenden Irrtum, erst
vor dem BVerfG müsse verfassungsrechtlich argumentiert werden.
Dabei ist dieser Irrtum jedenfalls teilweise einigen Entscheidungen des
BVerfG geschuldet, wonach der Beschwerdeführer die Fachgerichte
angeblich „in der Regel“ nicht auf die Gebote des Grundgesetzes 
aufmerksam zu machen habe. Das BVerfG durchbricht diese ver-
meintliche „Regel“ jedoch selbst wieder durch zahlreiche Ausnahmen.
Hier gebührt Hartmann Dank dafür, dass er ohne Umschweife fest-
stellt: „Die Ausnahmen derogieren die Regel“ (§ 90 BVerfGG Rn. 256).
Entweder muss der Instanzanwalt also selbst schon vor den Fach-
gerichten (unter Umständen sehr ausführlich) verfassungsrechtlich 
vortragen, oder er muss einen Spezialisten für Verfassungsrecht 
hinzuziehen, der ihm diese Aufgabe abnimmt. Anderenfalls wird eine
später erhobene Verfassungsbeschwerde in sehr vielen Fällen schon
wegen des Grundsatzes der sog. „Subsidiarität“ unzulässig sein.     

Ca. 400 von 718 Seiten und damit mehr als den halben Umfang des
Werkes  beansprucht die Kommentierung der Art. 1 – 20, 28, 33, 38,
101, 103 und 104 GG durch Silberkuhl. Die Auswahl gerade dieser 
Artikel überzeugt jedenfalls im Grundsatz, da sie, mit geringfügigen
Redundanzen, jedenfalls die Grundrechte und grundrechtsgleichen
Rechte erfasst, deren Verletzung ein Beschwerdeführer nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG oder nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG geltend
machen kann.    
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wenn der richterlichen Entscheidung ein
Rechtssatz zugrunde liegt, der zur Ungleich-
behandlung von Personengruppen führt, und
dieser Rechtssatz für die Entscheidung erheb-
lich war.      

Insgesamt zeichnet sich der Band durch eine
zuverlässige und umfangreiche Dokumen-
tation der BVerfG-Rechtsprechung aus. Auf
aktuelle (bei Erscheinen bereits vorliegende)
Judikate des BVerfG wird durchweg hin-
gewiesen. Fast auf jeder Seite finden sich 
Hinweise auf mindestens zehn BVerfG-Ent-
scheidungen einschließlich Fundstellen – ein
wohltuender Unterschied im Vergleich zu vie-
len Grundgesetzkommentaren, in denen die
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zu-
gunsten von Literaturdebatten zu kurz kommt.
Bislang handelt es sich um das einzige Werk,
das auf prozessrechtliche und materiell-recht-
liche Fragen der Verfassungsbeschwerde um-
fassend Antwort gibt und darüber hinaus
sogar noch eine praktische Anleitung für die
Erhebung dieses Rechtsbehelfs liefert. 

RA Prof. Dr. Tillo Guber, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München

Breitkreuz/Fichte (Hrsg.), SGG — Kom-
mentar (Reihe BERLINER KOMMENTARE),
Erich Schmidt Verlag, 1. Auflage 2009,
1168 + XVI Seiten, Hardcover, EUR 76,80.
ISBN: 978-3-503-11471-9.

Zunächst die ketzerische Frage: Braucht man
überhaupt einen Kommentar zum SGG, wenn
man (gelegentlich auch) vor den Sozialgerich-
ten auftritt. Das Revisionsverfahren vor dem
BSG einmal ausgenommen, sind die Vorschrif-
ten und die Praxis bei den unteren Instanzen
ausgesprochen klägerfreundlich, damit kein
Bürger von der Geltendmachung seiner sozi-
alrechtlichen Ansprüche abgehalten wird.
Zudem besteht beim SG und LSG kein Vertre-
tungszwang. Dennoch kann man auch hier
Fehler machen und die Richter sind anwaltlich
vertretenen Parteien gegenüber weniger hilfs-
bereit, weil sie davon ausgehen, daß der An-
walt das Recht kennt. Wegen der vielen
Besonderheiten des SGG genügt es auch
nicht, in einem Kommentar zur VwGO die ent-
sprechende Parallelvorschrift nachzuschlagen,
selbst wenn sich aus deren Kenntnis oftmals
wichtige Erkenntnisse ziehen lassen. Ein Kom-
mentar zum SGG ist also ein Muß. Wenn nicht
dem Mandanten zuliebe, dann jedenfalls
wegen der Anwaltshaftung, die z. B. bei Ren-
tenverfahren ansehnliche Beträge erreichen
kann, falls durch prozessuale Fehler Ansprüche
verloren gehen.

Ein neues Werk zum SGG ist der von Breit-
kreuz und Fichte herausgegebene Handkom-
mentar, an dem überwiegend Richter aller
Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit mitgear-

Richtigerweise unterscheidet die Gliederung
bei dem - zentralen – Art. 2 Abs. 1 GG zwi-
schen allgemeiner Handlungsfreiheit und all-
gemeinem Persönlichkeitsrecht. Zutreffend
wird auch die Ableitung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts – nicht der allgemeinen
Handlungsfreiheit – aus Art. 2 Abs. 1 GG „i. V.
m. Art. 1 Abs. 1 GG“ erkannt (Art. 2 GG Rn.
25). Umso mehr verwundert, dass bei den
Grundrechtsschranken nicht mehr vom Per-
sönlichkeitsrecht, sondern nur noch von der
allgemeinen Handlungsfreiheit die Rede ist
(Art. 2 GG Rn. 51). Dass diese Schranken kei-
neswegs für beide Grundrechtsgehalte
deckungsgleich sind, sollte man beachten –
insbesondere bei tiefen Eingriffen in die Privat-,
vielleicht sogar die Intimsphäre, die sich der
unantastbaren Menschenwürde nähern oder
diese sogar verletzen.   

Das BVerfG hat aus Art. 2 Abs. 1 GG eine
Reihe von – für die anwaltliche Praxis teilweise
sehr bedeutsamen – Verfahrensgrundrechten
entwickelt. Dies beginnt mit dem allgemeinen
Justizgewährungsanspruch, den das BVerfG,
worauf Silberkuhl zu Recht hinweist, aus Art.
2 Abs. 1 GG i. v. m. dem Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 Abs. 3 GG) herleitet. Irreführend ist 
allerdings die schlichte Auskunft, dieser An-
spruch umfasse „ebenso wie Art. 19 Abs. 4
GG“ die Garantie wirkungsvollen Rechts-
schutzes (Art. 2 GG Rn. 5). Der mit der Einle-
gung einer Verfassungsbeschwerde befasste
Anwalt muss vielmehr wissen, dass der Justiz-
gewährungsanspruch dann – und nur dann –
anwendbar ist, wenn Art. 19 Abs. 4 GG ge-
rade nicht eingreift, also insbesondere im Zivil-
und Arbeitsgerichtsprozess.       

Auch die Rechtsprechung des BVerfG zu dem
– ebenfalls aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) ent-
wickelten – Recht auf ein faires Gerichtsver-
fahren wird in der Kommentierung durch
Silberkuhl verarbeitet, für anwaltliche Bedürf-
nisse allerdings, trotz einiger Beispiele aus der
Rechtsprechung des BVerfG, etwas knapp
(Art. 2 GG Rn. 7). So bleibt etwa die Un-
schuldsvermutung unerwähnt, die laut
BVerfGE 74, 358, 371 „in engem Zusammen-
hang mit dem Recht des Beschuldigten“ steht,
den „staatlichen Strafanspruch in einem
rechtsstaatlichen, fairen Verfahren abzuweh-
ren und sich zu verteidigen“ und deren Ver-
letzung über Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem
Rechtsstaatsprinzip Gegenstand einer Verfas-
sungsbeschwerde sein kann. Zutreffend zeigt
Silberkuhl allerdings auf, dass jedenfalls Art.
103 Abs. 1 GG in Verfahren ohne Anwalts-
zwang nicht die Vermittlung rechtlichen
Gehörs durch einen Rechtsanwalt gewährlei-
stet (Art. 103 GG Rn. 25).

Über das Recht, sich im Strafverfahren von
einem Rechtsanwalt als gewähltem Verteidi-
ger seines Vertrauens verteidigen zu lassen

(BVerfGE 66, 313, 318 f.; 68, 237, 255), er-
fährt man nichts. Der Anspruch auf Bestellung
eines Pflichtverteidigers wird gar bei der kör-
perlichen Unversehrtheit verortet (Art. 2 GG
Rn. 65), obwohl das BVerfG auch hier Art. 2
Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip 
anwendet (BVerfGE 65, 171 ff.).

Bei Einlegung einer Urteilsverfassungsbe-
schwerde hat der Anwalt stets zu prüfen, ob
Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als
Willkürverbot verletzt ist. Dies ist in den Wor-
ten Silberkuhls erst dann der Fall, wenn die
„Auslegung und Anwendung einfachen
Rechts unter keinem denkbaren Gesichtspunkt
mehr verständlich ist“ (Art. 3 GG Rn. 11). Das
BVerfG verwendet hier von Fall zu Fall ver-
schiedene Formulierungen. So genügt es etwa
für eine Verletzung gelegentlich schon, wenn
die Entscheidung „offensichtlich sachwidrig“
ist (BVerfGE 71, 202, 205) oder „die Rechts-
lage in krasser Weise verkannt“ wird (vgl.
BVerfGE 89, 1, 14). Häufig fordert das BVerfG
aber in der Tat, der Richterspruch dürfe „unter
keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertret-
bar“ sein; es müsse sich der Schluss aufdrän-
gen, „dass er auf sachfremden Erwägungen
beruht“ (BVerfGE 87, 273, 278 f., m. w. N.).   

Mit dem Willkürverbot, an dem vor allem rich-
terliche Entscheidungen gemessen werden, ist
jedoch nur der rechtsstaatliche Mindest-
standard bezeichnet. Je nach Regelungs-
gegenstand und Differenzierungsmerkmalen
ergeben sich aus dem allgemeinen Gleich-
heitssatz unterschiedliche Grenzen, die vom
bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen 
Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse
reichen, wie Silberkuhl zur Bindung des Gesetz-
gebers an Art. 3 Abs. 1 GG richtig bemerkt
(Art. 3 GG Rn. 8).  

Die Kommentierung informiert den Leser auch
über die sog. „neue Formel“ des BVerfG, wo-
nach insbesondere bei einer Ungleichbehand-
lung von Personengruppen (im Gegensatz zur
Ungleichbehandlung von bloßen Sachverhal-
ten) eine Verhältnismäßigkeitsprüfung statt-
zufinden hat (Art. 3 GG Rn. 8). Anders als
früher reicht es also zur verfassungsrechtlichen
„Rettung“ eines Gesetzes insoweit nicht mehr,
wenn sich der Gesetzgeber auf irgendeinen
sachlichen Grund berufen kann. Zu ergänzen
ist freilich, dass die „neue Formel“ nur vom Er-
sten Senat in voller Strenge angewandt wird,
während sich der Zweite Senat wesentlich
enger an der alten Rechtsprechung orientiert.

Die für den Anwalt interessante Frage, inwie-
weit die „neue Formel“ auch auf die ver-
fassungsrechtliche Überprüfung von Gericht-
sentscheidungen anzuwenden ist, hat das
BVerfG noch nicht entschieden. Auch im hier
zu besprechenden Band wird sie nicht behan-
delt. Nach Auffassung des Rezensenten ist
eine Anwendung jedenfalls dann geboten,
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beitet haben (von denen übrigens keiner dem
Sozialgericht Berlin angehört, die Bezeichnung
„Berliner Kommentar“ ist wohl allein dem Ver-
lagssitz in Berlin geschuldet).

Redaktionsschluß für den Band war Anfang
Herbst 2008, doch konnten in Ausnahme-
fällen weitere aktuelle Gesetzesänderungen
sowie neueres Schrifttum einbezogen werden.
Der Kommentar berücksichtigt neben dem
„Gesetz zur Änderung des SGG und des
ArbGG“ (Kernthemen: Straffung des Verfah-
rens und damit verschärfte Anforderungen an
die Mitwirkung der Beteiligten, Einführung
von Musterprozessen, erstinstanzliche Zustän-
digkeit des Landessozialgerichts, Anhebung
der Berufungssumme auf 750 Euro sowie
Neuerungen im Widerspruchsverfahren) auch
die Änderungen des § 16 SGG und des § 131
SGG zum 01.01.2009 durch das „Zweite Ge-
setz zur Änderung des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch und anderer Gesetze“ vom
21.12.2008.

Das Werk hat den Anspruch, das Verfahren 
in der Sozialgerichtsbarkeit übersichtlich und
praxisgerecht darzustellen und dabei auch die
Parallelrechtsprechung zu den entsprechenden
Vorschriften der ZPO und VwGO zu berück-
sichtigen, so daß auch diese für die Argumen-
tation nutzbar gemacht wird, sei es im Sinne
eines Gleichlaufs oder der Gegensätzlichkeit
der Verfahren. Da der Kommentar dennoch
kompakt bleiben soll, wird ganz bewußt auf rein
theoretische Diskussionen sowie die Behandlung
von seltenen Spezialfällen verzichtet.

Übersichtlichkeit soll dadurch erreicht werden,
daß Fußnoten genutzt werden, um die Flüs-
sigkeit des Textes zu bewahren. Dem gleichen
Ziel dienen eine Inhaltsübersicht vor dem Kom-
mentar zu den einzelnen Normen sowie 
gezielter Einsatz von Fettdruck zur Kennzeich-
nung von Regelungsschwerpunkten. Allerdings
ist die Schriftgröße für ein Werk mit einer 
Seitengröße von ca. DIN A5 doch etwas klein
geraten, vor allem bei längerer Lektüre. Da in
der Folge auch die Anzahl der Buchstaben pro
Zeile ansteigt, wirkt das einer guten Lesbarkeit
natürlich entgegen. Bereits ein Punkt mehr,
könnte hier viel helfen. Daß das Buch dann
etwas dicker wird, ist zu tolerieren.

Freilich ist die Schriftgröße auch bei anderen
juristischen Büchern nicht immer befriedigend,
zumal die Verwendung kleiner Schriftgrößen
immer noch das einfachste Mittel ist, um den
Umfang eines Werkes in Grenzen zu halten.
Damit relativiert sich dieses Manko, das nicht
überbewertet werden soll.

Da es sich um eine Darstellung für die Praxis
handelt, werden auch scheinbar ganz einfa-
che Fragen nicht übergangen. Die richtige 
Klageart zu wählen, zu wissen, was man bei
der Klageerhebung alles beachten muß und

welche Fristen es einzuhalten gilt: das alles
sind Dinge, die für den Praktiker enorm 
wichtig, aber nicht immer präsent sind, falls
sozialrechtliche Mandate nur gelegentlich 
bearbeitet werden. Mit den Besonderheiten
beim einstweiligen Rechtsschutz wird ein
Thema angesprochen, für das jeder Anwalt
dankbar ist. Wenn es wirklich eilt, kann man
eben nicht mehr Bibliotheken aufsuchen, 
sondern muß auf den eigenen Literatur-
bestand zurückgreifen. Wie beruhigend, wenn
sich dort die dringend benötigte Hilfe findet.
Aber auch vor schwierigen Problemen wird
nicht Halt gemacht, sofern sie für die Praxis
von Bedeutung sind. So werden z. B. die Vor-
schriften über die Revision sachkundig von
dem Mitherausgeber Fichte kommentiert, der
Richter am BSG ist.

Insgesamt ist mit dem „Breitkreuz/Fichte“ ein
sehr interessantes Werk zum SGG auf den
Markt gekommen. Jeder, der — wenn auch
nur ab und zu (z. B. als Verkehrsrechtler, der
plötzlich Ansprüche gegen die gesetzliche 
Unfallversicherung gerichtlich geltend machen
soll, weil der Mandant nicht noch einen weite-
ren Anwalt bemühen will) — mit dem Sozial-
gericht zu tun hat, kann diesen Kommentar
bedenkenlos in seinen Literaturbestand ein-
reihen und wird beim Nachschlagen von 
Problemen aus dem SGG aktuellen und 
kompetenten Rat finden.

RA Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, 
München
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Der Friedhof
Das Thema passt zum Monat. November:
Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag,
Volkstrauertag: Monat der Toten. Im
Jahreskreislauf steht der November – nicht
zufällig – in direkter Opposition zum Mai. 

Friedhöfe: Das sind winzige Areale wie in
Bogenhausen oder Neuhausen. Einerseits.
Oder, als riesiger Gegenentwurf: der Wiener
Zentralfriedhof. Und irgendwo dazwischen:
der Münchener Ostfriedhof. 

Sie alle sind aber nicht nur Orte des
Gedenkens, der Erinnerung. Sondern auch
Biotope für Flora und Fauna. In München
insbesondere der Alte Nördliche Friedhof
und der Südfriedhof. Beide sind auch Parks.
Und alle illustrieren (am eindruckvollsten in
den älteren Bereichen) die Kulturgeschichte
des Bürgertums:

Sterben, das zeigen die Grab-
figuren, sterben tun die Männer.
Den Frauen obliegt die Trauer.  Als
Engel (auf Friedhöfen sind wohl fast
alle weiblich) führen sie den Mann
hin zur Erlösung: „Das Unzuläng-
liche” [ Menschliche: Männliche ]
„hier wird’s Ereignis; das Unbe-
schreibliche. hier wird’s getan, das
Ewig-“[expliziter Kontrapunkt zum
Unzulänglichen]„-Weibliche ...” Sie
erinnern sich. Faust II.

In dem John Ford-Western ”She
wore a  yellow ribbon / Der
Teuelshauptmann” spielte John
Wayne einen alternden Kavallerie-
offizier, der jeden Abend, wenn es
ihm denn möglich war, das Grab
seiner Frau aufsuchte, um mit ihr
die Ereignisse des Tages zu erzählen
und anstehende Entscheidungen im
inneren Zwiegespräch mit ihr zu
reflektieren. Möglich war dies nur,
weil der Friedhof direkt neben dem
Fort lag. Und das führt uns zurück

Schwabings gemäß den historischen Entwik-
klungen. Auch die Modernisierung  des 19.
Jhs. hielt Einzug - Industrie wurde angesiedelt.
So gründete  Josef Anton von Maffei 1841
eine Maschinenfabrik in der Hirschau (ehem.
Lindauersche Hammermühle) und baute erste
Lokomotiven und später auch Dampfschiffe.
1886 wurde Schwabing sogar zur Stadt er-
hoben und beheimatete eine ausgesprochen
selbstbewusste Bürgerschaft, die eine Einge-
meindung bis zu diesem Zeitpunkt abgelehnt
hatte.

Und in eben jenem bürgerlichen Ambiente
kam es zu einer politischen Entwicklung, die
Schwabing zum geistigen Ausgangspunkt der
Revolution in Bayern machte. Wie konnte das
geschehen?
Durch die schon angesprochene Ansiedelung
von Industrie gab es in Schwabing einen nicht
geringen Anteil an Arbeitern in der Bürger-
schaft, die mit wachsender Selbstdefinition als
Proletariat ihre Nöte und Interessen vertraten
- eine deutschlandweite Entwicklung, in
Schwabing aufgegriffen von Intellektuellen
und Literaten. Seit der Gründung der Univer-
sität und später der Kunstakademie war Mün-
chen eine Stadt der Kunst und Kultur
geworden. Und vor allem Schwabing und die
nördliche Maxvorstadt zogen Künstler und In-

Swapo wird sich im Grabe umgedreht haben.
Ausgerechnet das von ihm im frühen Mittel-
alter gegründete Gemeinwesen Schwabing
wurde Jahrhunderte später zu einem Hort re-
volutionärer Ideen. 
Angekündigt hatte sich das am Ende des 19.
Jhs, als ein Herr Mayer eingezogen war, der
gar nicht Mayer hieß, sondern Wladimir Il-
jitsch Uljanow und sich hier später Lenin
nannte. Mayer arbeitete damals am ideologi-
schen Unterbau einer Revolution in Russland
und schrieb 1901/02 seine grundlegende
Schrift „was tun?“. Und dann, 1919 gab es
eine bayerische Räteregierung, die den Spitz-
namen „Schwabinger Sowjet“ trug. Swapo
wäre entgeistert gewesen.

Wer war eigentlich dieser Swapo? Seinen frü-
heren Namen wissen wir nicht. Er war im frü-
hen Mittelalter nach Bayern eingewandert
und hatte sich am Eisbach niedergelassen. Er
war Schwabe, also nannten ihn seine Nach-
barn Swapo und seine Ansiedlung „Suua-
pinga“ (das heißt: Der Schwabe und seine
Leute). Sein Nachfolger musste den offenbar
verschuldeten Besitz dem Kloster Schäftlarn
vermachen, was der Historie 782 n. Chr. die
erste urkundliche Erwähnung Schwabings be-
scherte.
Über die Jahrhunderte verlief die Geschichte

tellektuelle an. In den Kneipen wurde disku-
tiert, der Freigeist blies durch die Strassen und
machte diesen Teil der Stadt zu einem der li-
beralsten Orte in Deutschland. Erkennbar
schon an den beiden gesellschaftskritischen
Zeitschriften, die hier verlegt wurden: „Sim-
plizissimus“ und „Die Jugend“, deren Her-
ausgeber sich mitunter auch in Haft begeben
durften.

Es entstand ein Milieu antibürgerlicher Bo-
heme in den Schwabinger Künstlerkneipen.
Dort bildete sich ein Zirkel aus Intellektuellen
und Literaten, wie Kurt Eisner (Vorsitzender
der USPD Bayerns und erster Ministerpräsi-
dent des von ihm ausgerufenen Freistaats),
Erich Mühsam, Ernst Toller, Gustav Landauer.
Und eben diese waren die Protagonisten der
Novemberrevolution in Bayern und der in
schneller Folge sich abwechselnden Rätere-
publiken in München - und letztlich auch die
Opfer des sogenannten  „Weißen Terrors“,
der versuchte, die freiheitlichen Ideen mitsamt
ihren Anhängern auszurotten.

Aus Schwabing hätte ein ganz normales Dorf
werden können, ein simpler bürgerlicher
Ortsteil – aber so wurde es zum Mythos.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH

München: Schwabing, Swapo und der Schwabinger Sowjet

zu Winthir- und Wiener Zentral-
friedhof: 

Was ist besser? Der kleine Friedhof,
mitten im Quartier, ökonomisch
sicher eine Katastrophe? Oder die
große Anlage an der Peripherie?

Ein Familiengrab ist ein Stück
Heimat. Einerseits. Aber: Wer wohnt
noch in dem Viertel, der Stadt, dem
Bundesland der eigenen Jugend, der
Eltern, der Großeltern?

Und so gesehen: Wer kümmert sich
um unsere Gräber, wenn die
(erwachsenen) Kinder weitergezo-
gen sind? Friedhofsgärtner eben.
Die – uns zur Unterhaltung – viel-
leicht so philosophische Gespräche
führen wie die beiden Totengräber
in “Hamlet”. 

Helmut Winkler, (Text und Fotos)
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Ai Weiwei – So sorry
Chinesische Kunstobjekte im modernen Umfeld

Dienstag 17.11.2009 und Mittwoch, 25.11.2009, jew. 18.15 Uhr, im Haus der Kunst

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Für seine Installationen verwendet er Objekte wie tausendjährige chinesische Antiquitäten oder spirituelle Gegen-
stände, um sie dann zu verändern und in einen neuen Zusammenhang zu stellen. Nahezu das gesamte Gebäude
des Hauses der Kunst wird er in seine Installationen und Aktionen miteinbeziehen.
Ai Weiwei (geb. 1957) gilt als der bedeutendste chinesische Künstler der Gegenwart. Internationale Berühmtheit 
erlangte er durch seinen Beitrag zur documenta 12 in Kassel und als künstlerischer Berater von Herzog & Meuron
beim Stadionbau in Peking. (Quelle: Tourismusamt München)

Rubens im Wettstreit mit Alten Meistern. 
Vorbild und Neuerfindung

Mittwoch 09.12.2009, 18.15 Uhr, Alte Pinakothek

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Rubens als Maler von Kopien? Was nach heutigem Verständnis eine bloße Reproduktion ohne die Aura des Originals 
ist, verstand Rubens als besondere künstlerische Herausforderung. Sein Werk umfasst eine große Gruppe dieser 
Nachschöpfungen, häufig nach berühmten Gemälden von Tizian oder Raphael. In München erstmals in einer exquisi-
ten Auswahl gezeigt, dokumentieren diese Gemälde, dass Rubens' Auseinandersetzung mit seinen Vorbildern
zugleich ein künstlerischer Wettstreit war. Denn indem er nur geringe Details veränderte, fand Rubens häufig zu 
neuen Lösungen, die seine Vorlagen manchmal noch übertrafen und ihnen eine überraschende Modernität verliehen. 
Dies wird in der Ausstellung an einigen Beispielen demonstriert: Die Gegenüberstellung des Originals und der Neu-
interpretation durch Rubens bewirkt einen spannenden Dialog und bietet dem Besucher ein besonderes Seherlebnis. 
Der Vergleich von Tizians "Sündenfall" und der Nachschöpfung von Rubens, beide aus dem Prado, belegt dies in 
prägnanter Weise. Einige Porträts von Karl V. und seinem Sohn Philipp II. nach Vorbildern Tizians veranschaulichen die 
enge Verbindung von Rubens mit dem spanischen Hof. Sie zeigen, dass sich Rubens als legitimer Nachfolger dieser 
bedeutenden Künstlerpersönlichkeit sah. Ebenfalls nach Vorlagen von Tizian entstand die Serie mit den großformatigen
mythologischen Szenen, die den fulminanten Höhepunkt der Ausstellung bilden. Meisterwerke aus dem Prado in 
Madrid, dem Kunsthistorischen Museum in Wien und dem Nationalmuseum Stockholm bereichern auf Zeit die Alte 
Pinakothek und zeigen im Zusammenklang mit der berühmten Münchner Flamen-Sammlung, wie intensiv die 
Beschäftigung mit den Werken Tizians den Stil von Rubens prägte. (Quelle: Homepage Alte Pinkothek, PM)

Vorschau: Karfunkelstein und Seide - Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit

→ März 2010, Archäologische Staatssammlung München. Begleiten Sie uns bei einem Glas Prosecco in die 
abendliche Führung durch eine spektakuläre Ausstellung.

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Ai Weiwei 17.11.2009 für ____ Person/en 25.11.2009 für ____ Person/en

[  ]  Rubens 09.12.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Ai Weiwei
Dropping a Han dynasty urn, 1995
© Ai Weiwei

Tiziano Vecellio, genannt Tizian
Dame in Weiß

Peter Paul Rubens nach Tiziano
Vecellio,  Mädchen mit Fächer
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Stellenangebote an Kollegen

MIETER HELFEN MIETERN, Münchner Mieterverein e.V.
sucht engagierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
die Erfahrung im Wohnraummietrecht haben oder bereit sind, sich
in dieses Rechtsgebiet einzuarbeiten. Die ehrenamtliche Beratung
unserer Vereinsmitglieder findet an einem festen Termin (in der
Regel 14-tägig für 1 Stunde) statt. WIR BIETEN unseren über 
40 Berater/innen/n regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, 
unsere Rechtsprechungssammlung, Recherchenhilfe und damit die
Möglichkeit zur Schwerpunktbildung im Mietrecht. Weitere
Informationen erhalten Sie von Herrn Hofsäß oder Herrn Böhm unter
Tel. 089 / 444 88 20.

Familienrecht 
Renommierte Familienrechtskanzlei in München-Schwabing, modern
ausgestattet, angenehmes Betriebsklima, sucht Fachanwalt/Fach-
anwältin für Familienrecht oder Fachanwaltsanwärter/-in mit 
absolviertem Fachanwaltslehrgang.
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an :
Rechtsanwälte Von Wilmowski, 
Römerstrasse 26, 80803 München oder gerne per email an:
rechtsanwaelte@wilmowski.de

Stellengesuche von Kollegen

Rechtsanwalt, derzeit in Kanzlei für Verkehrsrecht tätig, sucht
Mitarbeit bei RA, Versicherung oder Verband im Großraum
München. Besondere Kenntnisse im Verkehrsrecht und
Arbeitsrecht (Fachanwaltskurs für Arbeitsrecht). Langjährige
Tätigkeit als Großschadensachbearbeiter in Krafthaftpflicht bei
einer großen Versicherung und auch geprüfter Versicherungs-
fachmann.

Mobil: 0170 / 860 21 52 oder Zuschriften an den MAV unter
Chiffre Nr. 106 / November 2009.

Als engagierter und erfahrener Rechtsanwalt, selbständig,

Zulassung 1983, zivilrechtlich ausgerichtet, bin ich derzeit vorwiegend

beratend tätig und verfüge nur über einen kleinen Mandantenstamm

und suche daher die dauerhafte Mitarbeit oder Zusammenarbeit
mit einer Kanzlei, die tatkräftige Unterstützung gebrauchen kann.

Angebote unter aleilo@web.de

Bürogemeinschaften

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n
Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere
Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 
Zur Verfügung stehen ein Büroraum sowie gegebenenfalls ein
Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 
ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Anwaltskanzlei, bestehend aus zwei Anwälten, bietet im Zentrum
(Nussbaumstrasse) in ruhiger Lage, renovierter Altbau, einen Raum von
ca. 16 qm. Kosten netto einschl. NK: € 450,--. Mitbenutzung des
Sekretariats möglich, sowie Anmietung eines Abstellraumes.
Kontaktaufnahme: RA Bester, Tel. 53 88 61 70, Fax 53 88 61 80.

Bürogemeinschaft /Außensozietät

in schönster Innenstadtlage (Fußgängerzone Neuhauserstraße) mit
zwei Rechtsanwältinnen (Fachanwältin für Familienrecht, Erbrecht)
und drei Anwälten (Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Bau- und
Architektenrecht) bietet ein schönes, freundliches, helles Zimmer mit
39 qm an, bei günstiger Kostenstruktur.

Beteiligung an Personal und Mitbenutzung der Ausstattung sind
möglich.

Rechtsanwälte Duge & Tischer
Tel: 089 / 290 44 33

Kanzleiräume in der Innenstadt für 
Bürogemeinschaft/Untermiete/Zusammenarbeit

Die Kanzlei Heinrich & Dörner befindet sich in der Herrnstrasse 48
in München (Zwischen Maximiliansstrasse und Tal / Isartor/ Marien-
platz). Sie liegt in einer sehr schönen, ruhigen Lage mit Park-
plätzen und fußläufig erreichbaren S-Bahn/U-Bahn-Stationen.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind vorwiegend im Öffentlichen
Recht, Planfeststellungs- und Enteignungsrecht sowie Luftver-
kehrsrecht.

Durch die Auflösung der bisherigen Bürogemeinschaft werden
zwei Anwaltszimmer frei. Wir freuen uns über eine Ergänzung
oder Verstärkung unseres Büros. Die Räume werden zurzeit 
renoviert und teilweise umgebaut. Anfragen sind unter 
doerner@hd-rechtsanwaelte.de gerne willkommen.

Anzeigenrubriken in diesem Heft:
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→ Stellengesuche Kollegen......................................................25 
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Bürogemeinschaft

Moderne Rechtsanwaltskanzlei in der Maximilianstraße bietet einer
Kollegin/einem Kollegen mit eigenem Mandantenstamm ab
01.11.2009 Zusammenarbeit in eigenem Büroraum (16 qm) an.
Moderne Kanzleiinfrastruktur (Empfang, Wartezimmer, Telefon, Fax,
Scanner, E-mail, Internet, Telefonservice) steht zur Verfügung.
Parkplatz vorhanden.

Kontaktaufnahme wird erbeten unter:

Dr. Eberhard Gloning
Maximilianstr. 21
80539 München
Tel: 089/ 242102-0
Fax: 089/242102-20
E-Mail: info@kanzlei-dr-gloning.de
Internet: www.kanzlei-dr-gloning.de

Interprofessionelle Bürogemeinschaft 
am Königsplatz (Brienner Straße)
Helle, freundliche Räume an Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater in wirtschafts- und familienrechtlicher Kanzlei zu ver-
mieten. Die Kanzlei arbeitet interprofessionell mit Therapeuten
in den Kanzleiräumen in getrennter Einheit zusammen. Ein
Schwerpunkt der Kanzlei ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung
auch im Rahmen der Mediation. Nähere Informationen unter
www.ra-kager.de bzw. 089 /18 20 87

e q z Rechtsanwälte

Wir, sechs Rechtsanwälte (alle Ende 30), bieten zunächst in
Bürogemeinschaft ab 01.11.2009 RA/in ein helles, unmöbliertes 
RA-Zimmer (ca. 20 qm) in unserer wirtschaftsrechtlich
(ArbR/Sportrecht/ Handels- und Gesellschaftsrecht/Transportrecht/
Gewerblicher Rechtsschutz) ausgerichteten Kanzlei am Bavariaring
16. Die Mitbenutzung unserer Infrastruktur (IT, Besprechungszimmer,
Bibliothek) nebst Kanzlei-Personal ist selbstverständlich.
Wirtschaftsrechtliche Spezialisierung und eigener Mandantenstamm
sind erwünscht. Nähere Informationen unter: www.e-q-z.de

Kontakt: RAe Dr. Simon Eisenmann und Dr. Christian Quirling,
Tel: 089 / 45 23 55 70

Wir sind

eine Anwaltspartnerschaft m/w mit den Tätigkeitsschwerpunkten
FamR, ErbR, Immobilien-, Miet-, WEG und priv. Baurecht

Wir bieten

- Schöne Büroräume in verkehrsgünstiger (U/S/Bus), aber absolut
ruhiger Lage im Münchner Süden

- Mitbenutzung unserer effizienten, modernen Kanzleiinfra-
struktur mit Fachpersonal bei sehr günstiger Kostenstruktur und
angenehmer Arbeitsatmosphäre.

Wir suchen

Eine freundliche Kollegin oder einen freundlichen Kollegen mit Tätig-
keitsschwerpunkten, die unser Beratungsangebot sinnvoll ergänzen,
die/der sich uns zunächst in Bürogemeinschaft anschließen möchte;
spätere Aufnahme in die Partnerschaft ist nicht ausgeschlossen.

Alles weitere sollte im persönlichen Gespräch geklärt werden. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an RAe Dr. Maukisch & Reichert,
Tel.: 089 / 693781-16 / -17.

Fachanwalts-Kanzlei (Steuerrecht) in München-Pullach sucht
Kollegen/in mit eigenem Mandantenstamm für Bürogemeinschaft
(sonniges Zimmer; wenn erwünscht, auch ein Mitarbeiterplatz), ggf.
kollegiale Vertretung und Nutzung von Synergien, insbesondere  auch
Vermittlung von Mandaten, die außerhalb des eigenen Fachgebiets
liegen.
Neue helle Kanzleiräume, günstiger Mietvertrag, S-Bahn-Nähe,
moderne Ausstattung und Möblierung, engagierte, kollegiale
Mitarbeiter, sehr angenehmes Betriebsklima. Bei Interesse ist auch
freie Mitarbeit möglich. Tel 089 / 74 48 44-0 oder dvbtax-db@gmx.de.

Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt internationalem/ 
österreichischem Recht sowie Wirtschaftsrecht/Versicherungsrecht
im Lehel (1 Gehminute von U-Bahn U5 Lehel) sucht für repräsen-
tative Kanzleiräumlichkeiten

Rechtsanwalt/Anwältin Steuerberater/in
Wirtschaftsprüfer/in

als Untermieter zur Bildung einer Bürogemeinschaft. Spätere
Sozietät kann angestrebt werden. Kontaktaufnahme bitte mit 

RA Mag. Michael Köllner RAe Pflanzl und Koellner
St.-Anna-Str.11 Tel.: +49(0)89 210231-0
D-80538 Muenchen Fax : +49(0)89-210231-10
Mail: info@austrialegal.com Web: www.austrialegal.com

Büroraum/Bürogemeinschaft für RAin/RA, StBin/StB, WP/VBP

In unseren sehr schönen und ruhigen Räumen (179 m²) in bester
Zentrumslage und Gerichtsnähe am Stachus ist ab sofort zum
Kostenpreis noch 1 Chefzimmer (21 m²) frei. Mitvermietung des
großzügigen Besprechungszimmers, weiterer Gemeinschafts-
räume (insges. 95 m²) und sonstiger Büroinfrastruktur (u.a.
Netzwerk RA-Micro). Arbeitsplätze für Personal vorhanden.
Miete (incl. BK) 685,-- €, zuzügl. MwSt (13,00 €/m²).

Wir sind eine mittelständische Sozietät (1RA/vBP, 2RAe) mit wirt-
schaftsrechtlichen und internationalen Schwerpunkten. Umfassende
Fremdsprachenkenntnisse sind eine unserer Stärken. Wir suchen
Partnerinnen/Partner zur Ausnützung von Synergieeffekten, mit
der Bereitschaft zu gegenseitiger Kooperation. Eine langfristige
Zusammenarbeit und eine Mitübernahme des Hauptmietvertrages
wird angestrebt,  eine spätere Sozietät ist möglich.

RAe Maciej Fink Franz, Sophienstr.1, 80333 München
Tel.: 089 - 59 68 54 und 089 - 55 40 08

Nach krankheitsbedingtem Ausscheiden meines langjährigen
Partners suche ich für meine immobilienrechtlich orientierte
Kanzlei in schöner und ruhiger Lage in Schwabing ein oder
mehrere jüngere Kolleginnen/Kollegen zur Zusammenarbeit
zunächst auf Basis der Erweiterung der bestehenden Bürogemein-
schaft (mit Entwicklung gemeinsamer Projekte), die die Kanzlei nach
einigen Jahren des Übergangs ganz übernehmen.

Raumzuschnitte, Sekretariatsnutzungen und Konditionen lassen
sich sehr flexibel gestalten. Freundlicher, lockerer und kollegialer
Umgang ist selbstverständlich.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte RA Heller unter 089 / 550 60 70
oder unter hww@muenchen-mail.de.
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Anwaltszimmer, 23 qm in zentral gelegenen schönen Altbau -
Kanzleiräumen in der Gabelsbergerstr. 9 an Kollegen / Kollegin  zu 
Euro 465.- / Monat zu vermieten. Mitbenutzung von Empfang,
Aufenthaltsraum / Teeküche und Aktenraum ist inbegriffen.
Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Bürogemeinschaft/Kanzleiübernahme

Gut eingeführte Zivil- und Wirtschaftskanzlei in Bestlage
Innenstadt sucht engagierte(n) Kollegin/en mit eigenem
Mandantenstamm in repräsentative, langfristig angemietete
Räume in Bürogemeinschaft zur Ermäßigung des Gemeinkosten-
anteils und späteren Übernahme der Kanzlei.

Telefonische Anfragen unter 089 / 26 66 93.

Rechtsanwälte suchen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für 
Bürogemeinschaft

Unsere mit moderner Technik ausgestattete Kanzlei befindet sich 
in repräsentativen Räumen (Altbau/Parkett/hohe Räume) mit circa
145 qm in zentraler Lage in München am alten Botanischen Garten.
Vermietet wird ein Raum mit circa 10 qm für 800 € zuzüglich
Umsatzsteuer inklusive Mietnebenkosten, Strom und Reinigung inklu-
sive Mitnutzung des Empfangsbereiches und des Besprechungs-
zimmers und der Sozialräume. Telefonannahme und Empfang wird
von unserem Sekretariat gerne übernommen.

Bilder der Räumlichkeiten finden Sie unter: 
http://www.TrappKirr.de/Bilder.html

Kontakt RA Michael Trapp | Telefon 0 89 – 55 53 70
EMail TRAPP@TRAPPKIRR.DE | WWW.TRAPPKIRR.DE

Bürogemeinschaft / Partnerschaft 

Unsere Kanzlei ist seit 1971 auf dem Gebiet des Wirtschafts-

und Steuerrechts tätig. Schwerpunkte haben wir in den

Bereichen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht/

Steuerstrafrecht sowie Erb- und Familienrecht gesetzt.

Zusammen mit der assoziierten Steuerberatungsgesellschaft

betreuen wir mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende

und Freiberufler mit derzeit vier Berufsträgern.

Mit der Aufnahme eines neuen Partners (m/w) beabsichtigen

wir den Ausbau vorhandener oder neuer Kernkompetenzen.

Über eine Bürogemeinschaft lernen wir uns gegenseitig kennen.

Die Aufnahme in die Sozietät kann zeitnah folgen.

Neben Teamfähigkeit legen wir Wert auf eine kollegiale und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wir bieten Ihnen die gemeinsame Nutzung der vorhandenen

Infrastruktur sowie des Sekretariats an.

Die vertrauliche Behandlung eingehender Anfragen ist für uns

selbstverständlich. Ihr Ansprechpartner ist RA Alexander Vetter.

F R I T Z  &  V O N  L E N T Z K E
RECHTSANWÄLTE I STEUERBERATER

ISABELLASTRASSE 17 I 80798 MÜNCHEN

TELEFON + 49 / 89 / 27 37 77 - 40 I FAX - 70

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Bürogemeinschaft für
Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Ein oder zwei Räume, ca. 25 qm/Raum, in Kanzlei in Innenstadtlage

Münchens (Hauptbahnhof) zu vermieten. Kanzlei und Räume sind

repräsentativ und modern. Das Haus verfügt über Stellplätze.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der

Mobil Nr.: 0172 - 913 86 55.

Bürogemeinschaft/Untervermietung

Steuerkanzlei in repräsentativer Altbau-Etage in Obersendling (nähe
Theresienwiese), zentral und ruhig gelegen, bietet ab 1. November 2009
einen ca. 18 qm großen hellen Büroraum mit allen technischen
Erfordernissen, sowie Mitbenutzung der Gemeinschaftsräume an. 

Dipl.-Kfm. Michael Schäfer, Steuerberater
Tel: 089 / 76 10 82
e-mail: Stb.Michael.Schaefer@t-online.de

Ab sofort wird ein helles Bürozimmer in der Widenmayer-
straße frei. Neben diesem sehr repräsentativen Raum mit

Parkett und Stuck können Gemeinschaftsflächen (Empfang, gut

ausgestattete Teeküche) und vor allem ein sehr großzügiger

Konferenzraum (Bibliothek) mitbenützt werden.

Mit drei wirtschaftlich ausgerichteten, sehr umgänglichen

Kollegen auf dem gleichen Stock sind Absprachen (z.B. über

Sekretariatsnutzung usw.) ggf. möglich. Eine moderne

Infrastruktur (Telefonanlage, Netzwerk) und ausreichende

Parkmöglichkeiten (auch für Besucher) sind vorhanden.

Anfrage bitte an RA Aschenbrenner (0176 18817702). 

Bürogemeinschaft 
für Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer in
Starnberg suchen Kollegen. Ein bis zwei Zimmer stehen zur
Verfügung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 102 / November 2009 an den
MAV erbeten.

Steuerberater bietet Bürogemeinschaft

-nicht nur- zwecks gegenseitigem Blumengießen. In einem
Nichtraucherbüro in München-Laim werden ab Januar 2010 bis zu
4 Räume (10, 15, 17 und 28m²) frei. Ruhige Lage, immer
Parkplätze, U-Bahn (Laimer Platz) 10 min, Bus 1 min.

Bei Interesse bitte bei Herrn Söhner unter 089/74019997 melden
oder gsoehner@stb-soehner.de
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KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 50 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Privates Baurecht, sucht
Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Bürogemeinschaft
Kanzleigemeinschaft vermietet in repräsentativem Jugendstilhaus
zwischen Beethoven- und Goetheplatz (U3/U6) Büroraum 22 qm zu
monatlich EUR 750,00 netto, incl. Benutzung der Gemeinschafts-
räume. Mitbenutzung des Sekretariats sowie der technischen
Einrichtungen möglich.
Telefonische Anfragen unter 089 / 544 16 90.

Vermietung

SOFORT STARTBEREIT in Ihrem neuen Büro! Repräsentatives
und günstiges Büro-Loft, ideal für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und/oder Anwälte. Großzügiger Empfangsbereich mit hochwertiger,
voll eingerichteter Rezeption (Theke, Schränke, Arbeitstische). 
4 Büroräume von 20-35 qm, Gesamtfläche 170qm; eine flexible
Aufteilung der Bürofläche an mehrere Einzelmieter oder an eine
Bürogemeinschaft ist denkbar. Miete 8,- €/qm, Miete Einzel-
büro ab 250,- €.Verkehrsgünstige Lage im westlichen Münchner
Umland in Eichenau. 
Die Ausstattung ist hochwertig und funktionell: eine vollausgestat-
tete Teeküche mit Kühlschrank, Geschirr und Kaffeemaschine,
getrennte WCs (Damen/Herren) mit Dusche sind vorhanden.
Schöne Einbauschränke mit Hängeregister und Ablageflächen sind
als Raumteiler zwischen Büro 1 und 2 eingerichtet und werden mit
vermietet. Das Objekt verfügt über ein Netz für EDV und
Telekommunikation. Richten Sie Ihre Anfrage gerne an
Rechtsanwältin Claudia Spindler, 089 / 283060, 0176 / 96448404.

Detailierte Informationen unter
http://www.immobilienscout24.de/40650586

Richten Sie Ihre Anfrage gerne an Rechtsanwältin Claudia Spindler,
089 / 28 30 60, 0176 / 96 44 84 04

Wir sind eine Bürogemeinschaft von sechs (Fach-) Anwälten und
Anwältinnen (Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Familienrecht,
Steuerrecht u.a.) in bester Münchner Innenstadtlage (zw. Marien-
platz und Viktualienmarkt) mit guter Infrastruktur. Eines unserer
hellen Anwaltszimmer zu ca. 25 m² würden wir gerne einer
Kollegin oder einem Kollegen zur Verfügung stellen. Bei erfolg-
reicher Zusammenarbeit ist die Bildung einer Partnerschaft odgl.
denkbar, aber nicht Bedingung.

Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit RAin Nehl unter ranehl@nehlundbaier.de oder
unter 089/18929180.

Rechtsanwältin, 38 Jahre alt, Tätigkeitsschwerpunkte Miet-/
WEG-Recht sowie Arbeitsrecht, eigener Mandantenstamm 
vorhanden, sucht zum 01.01.2010 Anschluss an zivilrechtliche
Kanzlei in möglichst zentraler Lage. Benötigt werden ein
Anwaltszimmer sowie ein Sekretariat mit 1 -2 Arbeitsplätzen.

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 107 / November 2009.

Sophienstraße / Alter Botanischer Garten

1 Anwaltszimmer (ca. 20 qm) sowie 1 Sekretariatsplatz, Aktenlager-

raum, wahlweise Garage, ausreichende Parkmöglichkeiten, ab dem

01.01.2010 zu vermieten. Wir wünschen uns kollegiale Zusammen-

arbeit und gegenseitige Urlaubsvertretung.

Rechtsanwälte Scherzler & Partner
Tel. 59 55 56 / Fax 59 87 47

Kanzleiübernahme

Verkäufe

Termins-/Prozessvertretung

Belgien und Deutschland
PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)
steht

Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 
belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse
Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net

Zu verkaufen gegen Abholung:

NJW: Jg. 1993/II bis einschl. 1997: gebunden (€ 150.-/Jg.)
Jg. 1998 bis einschl. 2000: ungebunden (€ 120.- /Jg.)

NZS: Jg. 2006 bis einschl. 2009: ungebunden (€190.-/Jg.)
infoalso: Jg. 2001 bis einschl. 2008: ungebunden (€ 35.-/Jg.)

Alle Bände vollständig und einwandfrei. 
Ungebundene Jahrgänge mit Register.

RAin Elisabeth Brörken, Tel.: 089 / 24 24 59 69 AB

Alteingesessene renommierte Anwaltskanzlei in Kreisstadt

Nähe Münchens sucht Nachfolger. Durchschnittlicher Jahresumsatz

der letzten 3 Jahre ca. 285t € netto. Schwerpunkte sind allg.

ZivilR, VerkR, MietR, ArbR. Bisher im Wesentlichen als Einzelkanzlei

mit 1 freien Mitarbeiter geführt, ausbaufähig. Repräsentative Räume,

moderne Ausstattung. Kurzfristige Übernahme angestrebt.

Geeignet für 1-2 Kollegen (m/w) mit mind. 2-3 Jahren

Berufserfahrung. Fachanwaltschaft (FamR, VerkR) wäre von

Vorteil. Übergangstätigkeit des bisherigen Inhabers möglich. Faire

Konditionen. Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 105 / November 2009.
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Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Mittelständische Rechtsanwaltskanzlei sucht

Rechtsanwaltsfachangestellte/n

mit Freude an Eigenverantwortlichkeit für interessante Tätigkeit bei sehr
guter Bezahlung. Zuschriften unter Chiffre Nr. 109 / November 2009 
an den MAV erbeten.

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Versierte und gewandte RA-Sekretärin, in ungekündigter Stellung
tätig, sehr arbeits- und ebenso schreibfreudig, für die ihr Beruf noch
„Berufung“ ist, sucht neuen Arbeitsplatz, an dem sie ihre durch mehr
als zwanzigjährige Berufserfahrung erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse einbringen kann, gerne auch in kleinerer Rechtsanwalts-
kanzlei mit gutem Betriebsklima.

Bitte Anschriften unter Chiffre Nr. 108 / Novmeber 2009.

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer Kanzlei
anfallenden Sekretariatsaufgaben vertraut, sucht für 32 Stunden oder
40 Stunden neues Aufgabengebiet.

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 103 / November 2009.

Erfahrene/r engagierte/r Rechtsanwaltsfachangestellte/r 
in Teilzeit (tägliche Arbeitszeit 5-6 Std.) für Anwaltskanzlei im
Münchner Süden gesucht. Schriftliche Bewerbungen bitte an 

Rechtsanwalt Günter Kern, 
Geiselgasteigstraße 122, 81545 München 
oder per Mail an kanzlei@rechtsanwalt-guenter-kern.de

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

TERMINVERTRETUNG IM LG-BEZIRK COTTBUS sowie
am LG Potsdam und am LG Frankfurt/Oder

und an dem AG Cottbus, AG Lübben, AG Guben, AG Senftenberg
und AG Bad Liebenwerda auf Verhandlungsbasis. Schwerpunkte auf
den Gebieten des allg. Zivilrechts, Familienrecht und Verkehrsrecht.

ANFRAGEN: RA Björn Blume, 
Ratsvorwerker Weg 1, 15907 Lübben, 
Tel.: 03546 / 18 24 64, Fax: 03546 / 18 24 62 
E-Mail: RA.B.Blume@t-online.de
www.rechtsanwalt-luebben.de

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung
bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei
allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung
von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 
vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,
bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 
bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch
Tel: 0175/ 41 46 337

Ich habe wieder Kapazitäten frei! Gern komme ich in Ihre Kanzlei
und erledige die erforderlichen Arbeiten (Excel, Word, RA-Win,
Advoware, Phantasy oder RA-Micro) oder ich hole mir Diktate/ZV-
Aufträge bei Ihnen ab und liefere in kürzester Zeit zurück. Dies alles
zu einem fairen Preis! Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

Büroservice für Anwaltskanzleien Britta Ziep. Tel.: 08158 / 79 42
oder 0178 / 798 08 44.

Bilanzbuchhalter (IHK), Steuerfachgehilfe (IHK) mit lang-
jähriger Berufserfahrung bei StB, WP, RA und Patentanwälten
erledigt zuverlässig alle Arbeiten in Ihrem Büro oder außer
Haus in München und Oberbayern. Ich bin fit in Englisch und 
MS-Office, Datev, PatOrg, PatFibu, Lexware und Stotax. Mit meiner
eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeitsweise entlaste
ich Sie von allen „Problemen“ im Bereich Rechnungswesen.
Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind Finanzbuchhaltung, Lohnab-
rechnung, Mahnwesen, Controlling, Forderungsmanagement
und Gewinnermittlung. Unterlagen können auf Wunsch auch
abgeholt und nach Erledigung wieder zurückgebracht werden.
Urlaubsvertretung und Projektarbeit möglich. 

Email: diebilanzbuchhalter@yahoo.de   
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Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338
oder Email: rose-marie.wessel.pr@arcor.de.
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Schreibbüros

Schreibbüro Rigl
RA-Fachangestellte übernimmt Urlaubsvertretung Schreibarbeiten,

auch von zu Hause mit DictaNet

Telefon-Nr.: 089 / 90 54 16 04

oder 01 77 / 67 02 824

Telefax-Nr.. 0 89 / 41 15 75 92

e-mail: pr.petra.richter@nexgo.de

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Übernehme Schreibarbeiten aller Art, nach Band oder digital

(DictaNet, Olympus DSS), vor Ort oder in meinem Home-Office.

Interessiert? Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 104 / November 2009.

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)

Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 

Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

ÜBERSETZUNGEN
★ ★ ★

ITALIENISCH -> DEUTSCH -> ITALIENISCH

Vertragsrecht, Handelsregisterauszüge, Medizinalrecht 

Doris Temme, öffentl. best. und beeidigte Übersetzerin 

Telefon 089/32120372 Fax 089/3108558 
Mobil 0172 9863106 email doristemme@gmx.net

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

SPANISCH – ÜBERSETZUNGEN

JURISTISCHE FACHTEXTE
VERTRÄGE ● URKUNDEN

GERDA PERTHEN
Öffent. best. u. beeidigte Übersetzerin

Reutterstr. 80 ● 80689 München
Telefon: (089) 58 78 04

Fax: (089) 58 25 38
Mobil 0172 6470991
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Buchbindereien

Schulungen

FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN
ITALIENISCH / DEUTSCH

Recht / Technik
Andrea Balzer

Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin
(BDÜ, VbDÜ, tekom)

Einsteinstr. 151, 81675 München
Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

info@fach-uebersetzen.de

COACHING GEGEN REDEANGST UND LAMPENFIEBER
Fast 80% der Menschen, die öffentlich auftreten,

haben Lampenfieber – und kaum einer redet
davon, geschweige denn, weiß dagegen Rat!

Ich biete im Einzelcoaching professionelle Hilfe an,
sich schnell und effektiv

- vom störenden Lampenfieber zu befreien,
- die dadurch freiwerdende Energie in höhere

Konzentration und Fokussierung umzuwandeln,
- mehr Selbstsicherheit für Auftritte, Reden

und Vorträge zu gewinnen!

ESTHER LEUE M.A.
Coaching und Psychologische Beratung

Beltweg 12, 80805 München,
Weitere Infos oder Terminvereinbarung:

Tel.: 089 / 470 84 740, Web: www.esther-leue.de

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 180,67 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 321,09 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 603,36 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/ Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
Anzeigenteil: 2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.

Bitte beachten Sie für Ihre Anzeigenplanung:
Die letzte Ausgabe in diesem Jahr ist die Dezember-Ausgabe. Im
Januar erscheint keine Mitteilung. Die nächste Ausgabe ist wie
gewohnt die Doppelausgabe Januar/Februar 2010.
Anzeigenschluss ist der 15. Januar 2010

Service:
Zusendungen auf Chiffre-Anzeigen werden von uns in der Regel
am Tage ihres Eingangs an den Inserenten weitergeleitet. Sperr-
vermerke sind möglich. Senden Sie Ihre Chiffre-Antwort bitte 
mit Angabe der Chiffre-Nummer an eine der drei folgenden 
Anschriften: 

Münchener AnwaltVerein e.V.
Maxburgstr. 4 /C, Zi. 142, 80333 München

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 /Zi. 63, 80335 München

MAV GmbH
Karolinenplatz 3, Zi. 207, 80333 München



KRATZER 
EDV GmbH

Oberanger 45
80331 München

 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

Internet:  www.kratzer-edv.de

 

Fax:           

E-mail:  info@kratzer-edv.de

           Phantasy

Mehr Informationen:

http://www.kanzleibetreuung.de

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte

Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

Die Softwarelösung für Rechtsanwalts- 
und interdisziplinäre Kanzleien

Fordern Sie eine kostenfreie Präsentation 
und Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0   E-Mail: phantasy@kanzleibetreuung.de

vom führenden IT-Dienstleister für Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

innovativ, leistungsfähig und flexibel

individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar

Premiumlösung für einen durchgängig IT-gestützten Workflow

monatliche Softwareüberlassungspauschalen anstelle von
teuerem Softwarekauf - schont das Investitionsbudget

interessante Angebote für Kanzleigründer und Umsteiger
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